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Notrufe
Polizei ................................................................. 110 + 9 22 90
Feuerwehr .............................................................................112
Krankentransport ......................................................... 19222

Ärztlicher Bereitschafts-
dienst:

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Bei Lebensgefahr bitte die 112 wählen.

Zahnärztlicher notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und 
Feiertag übernimmt:
Herr dr. stephan alles, Hauptstraße 74a, 66882 
Hütschenhausen, Tel.: 06372/2478
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 
Uhr und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch 
außerhalb dieser Sprechzeiten ist der diensthabende 
Zahnarzt für Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen 
entnehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztli-
chen Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

bereitschaftsdienst der augenärzte 
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Land-
stuhl ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusam-
mengeschlossen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

apothekennotdienst
Unter der folgenden service-Telefonnummer 
werden ihnen die diensthabenden apotheken in 
ihrem Postleitzahlenbereich genannt! 

(im internet www.lak-rlp.de), aus dem deutschen 
Festnetz (0,14 €/min.) und aus dem mobilfunknetz 
(max. 0,42 €/min.): 0180 5 258825 + Postleitzahl 
des standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-
5-258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 
0180-5-258825-66862)
abfrage der bereitschaftsdienst-apotheke im 
internet: www.lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt 
werden. Die Landesapothekerkammer Rheinland-
Pfalz weist jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des 
Ausdruckes eine absolute Aktualität gewährleistet 
werden kann.

Tierärztlicher notfalldienst
für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 

ramstein
Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haus-
tierarzt zu erfragen.

Weitere Bereitschafts-
dienste

bereitschaftsdienst der Pfalzwerke netz ag ener-
gieversorgung
strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl, Tel.-Nr.: 0800/7977777
gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Nachrichten aus der VG

Veranstaltungstermine 
des Landfrauenvereins der 

Verbandsgemeinde Landstuhl werden 
abgesagt.

Der Adventskaffee am 4. Dezember 2021 und der Kochkurs über 
Kartoffelgerichte am 13. Dezember 2021 des Landfrauenvereins der 
Verbandsgemeinde Landstuhl müssen leider coroabedingt abgesagt 
werden.

Bann

Sportschützenkreis Landstuhl
Kreisliga - Vorderladergewehr Auflage 5. Rundenkampf
Mannschaftswertung

Verein 1. RK 2.
RK

3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Gesamt

SV Ramstein I 414 409 415 423 420 2081
SV Bann 388 397 406 421 396 2008
SSG Queiders-
bach

397 343 405 397 387 1929

SV Ramstein II 389 371 383 379 371 1893
SG Landstuhl 259 248 248 258 250 1263
1. Höh Helmut – SV Bann   147
2. Dittmar Achim – SV Ramstein I   144
3. Aumüller Peter – SV Ramstein I   141

Martinsbrezeln  
für den Bännjer Kindergarten

Da auch in diesem Jahr der traditionelle Umzug zum Martinsfest in 
Bann aufgrund der Corona Pandemie ausfallen musste, waren sich 
die Mitglieder des Fördervereins vom Bännjer Kindergarten einig, 
dass die Kinder nicht auch noch auf die Martinsbrezel verzichten 
müssen. Daher spendierte der Förderverein allen Kindergartenkin-
dern zu St. Martin eine leckere Hefebrezel, die die Kinder in ihren 
Gruppen bei der gemeinsamen Feier essen durften. Denn während 
der Pandemie mussten gerade die Kleinsten auf viele vorher selbst-
verständliche Dinge verzichten und konnten teilweise viele schöne 
Traditionen noch nicht selbst erleben.
Außerdem wurde in der Mitgliederversammlung beschlossen, dass 
der Förderverein die Kosten für die Kochschürzen der Kinder über-
nimmt, die den Gemüseführerschein im Kindergarten machen. Dabei 
lernen die Kinder viele Gemüsesorten kennen und welche leckeren 
Gerichte man daraus machen kann.

SV Bann
Beim SV Bann konnte  

keine Vorstandschaft gewählt werden
Die diesjährige Generalversammlung des SV Bann begann mit den 
Berichten des Vorstandes und den verschiedenen Abteilungsleiter. 
Die beiden Kassenprüfer, Alois Reis und Klemens Borst bescheinigten 
dem Hauptkassierer, Markus Ducke, eine einwandfreie und vorbildli-
che Kassenführung, so dass die Versammlung die Vorstandschaft ein-
stimmig entlastete. Vor den nachfolgenden Neuwahlen informierten 
die beiden Vorsitzenden Timo Wolf und Roland Mees sowie Haupt-
kassierer Markus Ducke die Anwesenden, dass sie nach fast acht Jah-
ren in der Verantwortung für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur 
Verfügung stehen würden. Im Vorfeld wären schon einige Gespräche 
mit potentiellen Nachfolgern geführt worden, die aber bis zu diesem 
Abend nicht abgeschlossen werden konnten. Wahlleiter Stephan 
Mees bedankte sich im Namen aller Anwesenden für die heraus-
ragende Arbeit des gesamten Teams während ihrer Amtszeit und 
schlug vor die Neuwahlen des kompletten Vorstands auf eine neu zu 
terminierende Sitzung zu verschieben. Dieser Vorschlag wurde von 
der Versammlung einstimmig angenommen. Der neue Termin wird 
rechtzeitig im Amtsblatt bekanntgegeben.

Hauptstuhl

SPD Ortsverein
Absage Neuwahlen

Liebe Mitglieder/innen, nach reiflichen Überlegungen und aufgrund 
der momentan anhaltenden Corona Lage,
hat sich der Vorstand dazu entschlossen, die Neuwahlen für den SPD 
Ortsverein auf das Jahr 2022 zu verschieben.
Den genauen Termin wird der Vorstand rechtzeitig bekanntgeben.
Die Verantwortlichen wünschen allen Vereinsmitgliedern ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein Frohes Neues Jahr.

Sickingenstadt Landstuhl

Kammerchor Landstuhl
Adventskonzert

Nachdem das traditionelle 
Adventskonzert des Kammer-
chors Landstuhl im letzten Jahr 
coronabedingt zum ersten Mal in 
40 Jahren entfallen musste,freuen 
wir uns, dass es unter der aktuel-
len Coronaverordnung am
Samstag, den 18.12.2021 um 
20.00 Uhr
Einlass ab 18.30 Uhr
wieder stattfinden kann.
In diesem Jahr in der größeren 
Heilig-Geist-Kirche, um Hygie-
neauflagen und Abstände besser 
einhalten zu können.

Die Karten sind ab Mittwoch, 01.12.2021, bei den Buchhandlungen 
Stützel und Böhm sowie bei allen Sängerinnen und Sängern erhält-
lich.
Der Eintritt beträgt 15 €, für Schüler und Studenten 10 €.
Eine Abendkasse gibt es nicht, auch können Karten nicht zurückge-
legt werden.
Mit Kompositionen für die Advents- und Weihnachtszeit, u.a. von J.S. 
Bach, W.A. Mozart, Humperdinck, Hammerschmidt und John Rutter, 
wollen wir auf die Weihnachtszeit einstimmen und dem Frieden und 
der Freude musikalisch Ausdruck verleihen.
Die Ausführenden sind Daniela Schick, Sopran, Peter Littner, Klavier 
und Orgel, Heribert Molitor, Klavier, ein Streichorchester sowie der 
Kammerchor Landstuhl unter der Leitung von Heribert Molitor.
Es gilt die 2G-Regel, daher bitten wir alle, ihren Impf- bzw. Genese-
nennachweis und den PA mitzubringen sowie vorab ihre Kontaktda-
ten auf der Rückseite der Tickets einzutragen.
Sollten sich die Bedingungen verschärfen und wir zu einer Absage 
des Konzertes gezwungen sein, wird dies über die Lokalpresse und 
auf unserer Homepage www.kammerchor- landstuhl.de bekanntge-
geben. Gerne können Sie uns auch unter a.tetzlaff@t-online.de oder 
unter 01785140368 kontaktieren.
Die Karten behalten in diesem Fall ihre Gültigkeit für das Advents-
konzert 2022.
Wir freuen uns auf einen besinnlichen und weihnachtlichen Abend.

Jugendhaus SPOTS
SPOTS-Programm im Dezember

Mädchentreff für Mädchen (1. – 4. Klasse)
Der Treff findet immer montags von 16.00 - 17.30 Uhr statt!
06.12. Wir backen Plätzchen! (1€)
13.12. Weihnachtsgeschenke basteln
20.12. Weihnachtsfeier mit Spiel und Spaß
Leseclub
Immer mittwochs 16.00 – 17.30 Uhr (1. – 4. Klasse)
01.12: „Anton hat Zeit“ – wir basteln einen Kalender
08.12: „Der Zauberer von Oz“ – Wir spielen
15.12: „Die Geschichte vom Löwen, 
der nicht schreiben konnte“ – wir backen
22.12: „Weihnachtsgeschichten“ – wir testen unser Wissen
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Immer freitags 14.30 – 16.00 Uhr (1. – 4. Klasse)
03.12: 5 Minuten Spiderman-Geschichten – wir basteln eine Spider-
man-Maske
10.12: die geheimnisvolle Welt von Merlin – wir basteln einen Zau-
berhut
17.12: Lilli und Flosse – Wir basteln einen Seeteufel im Glas
Unsere Bücherei ist für Jedermann geöffnet am:
Mittwoch von 15.30 – 16.00 Uhr
Freitag von 14.00 – 14.30 Uhr
Jugendtreff für Mädels und Jungs ab 11 Jahren
Donnerstags von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Verbringt Zeit mit Freunden beim Billard spielen, kickern, Darts oder 
macht Ausflüge mit dem SPOTS-Team!
Fußball Just for Fun
Mittwochs von 15.45 – 17.15 Uhr
Fußball ab 4. Klasse in der Turnhalle der Theodor-Heuss-Grundschule
Eltern-Kind-Turnen
Immer montags von 16.00 - 17.30 Uhr (Turnzeit 60 Minuten) findet
ein Turn- und Bewegungsangebot für Eltern-Kind-Paare.
Das Angebot richtet sich an Kinder die 3 und 4 Jahre alt sind.

Rope Skipping in Landstuhl
Sport plus Landstuhl bietet unter anderem auch Rope Skipping, die 
moderne Form des Seilspringens, an.
Bei flotter Musik haben die Trainerinnen Fiona und Selina Gries, ver-
bunden mit Showeinlagen und Stunts, interessante Seilsprungaufga-
benauf ihrem Programm.

Das Training findet jeden Don-
nerstag um 18.00 Uhr in der 
Gymnastikhalle des Sickingen 
Gymnasiums statt. Interessierte 
Kinder (auch Jungs) sind herzlich 
willkommen!
Weitere Infos unter 06371-92266 
oder www.sportplus-ev.de

„Sickinger Herolde“ beim Landstuhler 
Weihnachtsmarkt

Der Landstuhler Fanfarenzug nimmt mit einem Stand am Landstuh-
ler Weihnachtsmarkt vom10.-13. Dezember auf dem „Alten Markt“ 
teil. Angeboten werden der altbewährte „Heroldspunsch“ sowie Kin-
derpunsch und andere Getränke. Für Hungrige gibt es „Sauburger“ 
(Saumagen-Brötchen mit Sauerkraut) Sonntags ist der „Heroldskel-
ler“ ab 10.30Uhr zum Frühschoppen sowie ab 15.00Uhr zum Aufwär-
men bei Kaffee und Kuchen geöffnet.

CDU-Stadtverband
Nikolausaktion des CDU-Stadtverbandes

Am Freitag, 03. Dezember, lädt der CDU-Stadtverband zu seiner 
traditionellen Nikolausaktion ein. Ab 8 Uhr verteilen Vorstandsmit-
glieder, Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion und der Jungen Union 
Nikoläuse auf dem Wochenmarkt vor der Stadthalle und stehen 
gerne für ein Gespräch bereit.

Glühweinwanderung zur Burg Nanstein
Der CDU-Stadtverband Landstuhl lädt ein, das Jahr geruhsam und 
gemütlich ausklingen zu lassen. Hierzu veranstaltet er am Sonntag, 
19. Dezember, eine Wanderung zur Entschleunigung in der vorweih-
nachtlichen Zeit.
Um 13:30 Uhr fängt die Veranstaltung mit einem ersten Glühwein 
an die Anwaltskanzlei Rickart, Kanalstraße 8, an. Gegen 14:15 Uhr 
beginnt die gemeinsame Wanderung zur Burg Nanstein.
Frank Zimmer, Vorsitzender der Heimatfreunde und profunder Ken-
ner der Burg, begleitet die dort laufenden Sanierungsmaßnahmen, 
die im Rahmen des LEADER-Programms mit europäischen Förder-
mitteln unterstützt werden.
Zimmer wird über die bereits begonnenen Sanierungsarbeiten und 
den Stand der Baumaßnahmen berichten. Der Abschluss ist um 16 
Uhr in der Burgschenke vorgesehen.
Wer Probleme mit der Anfahrt oder Abfahrt hat kann sich gerne beim 
Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes melden. Für die Wanderung 
durch den Wald wird entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk 
empfohlen. Die dann geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind zu 
beachten. Der besseren Planung wegen bittet Mattia De Fazio auch 
um eine kurze Rückmeldung mit Angabe der Teilnehmerzahl unter 
0172-7259367 oder per E-Mail: defazio.mattia@gmail.com.

CDU-Ortsverbandes Mittelbrunn
Neuwahlen und Ehrungen des CDU-Ortsverbandes 

Mittelbrunn

Vorstandsmitglieder v.l.n.r.: Heiko Metz, Simon Lang, Tanja Rauch, Rena-
te Stöber, Walter Altherr Foto: CDU Mittelbrunn
Am 19. November fand im Bürger- und Gemeindezentrum Mittel-
brunn die Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes mit Neu-
wahlen und Ehrungen statt.
Ortsbürgermeister Dr. Walter Altherr wurde erneut als 1. Vorsitzender 
im Amt bestätigt. Als Stellvertreter des Vorsitzenden wurde Heiko 
Metz gewählt, der zukünftig auch das Amt des Mitgliederbeauftrag-
ten wahrnimmt. Tanja Rauch wurde wieder als Kassenwartin bestä-
tigt. Dem Vorstand gehören als Beisitzer Georg Gräff, Robert Haag, 
Joachim Lang, Gerald Rauch, Renate Stöber und Sabine Westrich an. 
Neue Presse- und Internetwartin ist Renate Stöber. Als Schriftführer 
wurde Simon Lang gewählt. Die beiden Kassenprüfer sind Andreas 
Bußer und Joachim Lang. Im Anschluss an die Wahlen wurden die 
Ehrungen vorgenommen. Für 50jährige CDU-Mitgliedschaft ehrte 
der Ortsverband Paul Wüst, für 40jährige Mitgliedschaft wurden 
Andreas Lang, Joachim Lang und Elvira Sturm geehrt.
Geehrt wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft Susanne Degenhardt, 
Marco Elbert, Bernd Färber, Günther Gaffga, Bernhard Lang und Vera 
Lang, für 25 Jahre Peter Gaffga und Udo Rauch,für 20 Jahre Mitglied-
schaft Benjamin Müller, für 15 Jahre Maria Schuff
und für 10 Jahre Mitgliedschaft Julia Hemmer, Simon Lang, Dominic 
Stöber und Renate Stöber. Vorsitzender Dr. Walter Altherr bedankte 
sich bei allen Geehrten für die gute Zusammenarbeit und ihr Enga-
gement und überreichte allen die entsprechende Urkunde mit 
einem Präsent. Der CDU-Ortsverband Mittelbrunn will digitaler wer-
den und zukünftig mehr auf die Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
Mittelbrunn zugehen, so die neue Pressewartin Renate Stöber. Insbe-
sondere durch Gespräche wolle man die Wünsche und Anregungen 
der Bewohner Mittelbrunns erfahren.

Linden

Bämchersholveroi Linne
Vor einigen Tagen besuchte unser Vorstand Andreas Baque die Kin-
dertagesstätten in Bann, Queidersbach und Krickenbach!
Er überbrachte den Kita- Leiterinnen ein Kuvert mit einem Bargeld-
betrag! Die Damen waren sichtlich erfreut und sagten, dass sie das 
Geld immer gut gebrauchen können um die Kinder mit Fördermate-
rial zu versorgen.

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Unser diesjähriger Verkauf findet am samstag, den 11. dezember 
und sonntag, den 12. dezember statt.

Queidersbach

sportschützengilde Queidersbach
Traditionelles böllerschießen am 4. dezember 2021 

bei der sportschützengilde Queidersbach
Am Samstag, dem 4. Dezember 2021, findet vor dem Schützenhaus in 
Queidersbach das traditionelle Böllerschießen des Pfälzischen Sport-
schützenbundes zum Gedenken an die heilige Barbara statt. Die 
heilige Barbara von Nikomedien ist die Schutzpatronin der Mineure, 
Sprengmeister, Bergleute und weiteren handwerklichen Berufsstän-
den. Eintreffen der Böllerschützinnen und Böllerschützen ab 12 Uhr. 
Zum Mittagessen wird eine Erbsensuppe mit Würstchen angeboten. 
Ab 15 Uhr werden die bis zu 100 erwarteten Schützinnen und Schüt-
zen sechs Schussfolgen mit Hand- und Schaftböllern abgeben.

Danach gemütlicher Ausklang mit Kaffee, Kuchen und Glühwein. Es 
gilt für alle Teilnehmer/innen und Zuschauer/innen die 2G-Regel. 
Bitte gültige Ausweispapiere plus Impfpass oder CovPass-App 
bereithalten. Am Eingang des Geländes erfolgt eine Kontrolle. Nur so 
können wir auf das Tragen einer Maske und die Abstandsregel ver-
zichten. Die Veranstaltung findet im Freien statt und wird an die zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Corona-Verordnung angepasst 
bzw. ggf. abgesagt. Die Sportschützengilde Queidersbach freut sich 
über reges Interesse in der Gemeinde an dieser einmaligen Veran-
staltung, die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet.

Weihnachtsfeier der sportschützengilde 
Queidersbach am 11.12.2021 ab 18 Uhr

Die Sportschützengilde feiert ihre Weihnachtsfeier 
am Samstag, 11.12.2021, ab 18 Uhr im Schützen-
haus.
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins 
sind recht herzlich dazu eingeladen.
Eine Tombola und ein Glücksschießen werden für 

einen kurzweiligen Abend sorgen. Zum Abendessen gibt es Rinder-
braten mit Rotkraut, Nudeln und Soße.
Alternativ zum Braten wird Lachs angeboten.
Für eine bessere Kalkulation wird um Eintragung in die im Schützen-
haus ausliegende Liste oder um telefonische Anmeldung bei Martin 
Brenk (Tel.: 06371/619092) gebeten.
Die Bezahlung erfolgt bei der Anmeldung.
Es gilt für alle Gäste die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige 
Corona-Verordnung, mindestens jedoch die 2G-Regel.
Bitte gültige Ausweispapiere plus Impfpass oder CovPass-App bereit-
halten.
Wir freuen uns auf viele Gäste in besinnlicher Runde!

Freunde der Feuerwehr Queidersbach
Jahreshauptversammlung 2021

Die Vereinsmitglieder trafen sich am 12.11.2021 zur diesjährigen Jah-
reshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus in Queidersbach.
In diesem Jahr standen komplette Neuwahlen auf der Tagesordnung.
Wie folgt wurde gewählt:
1. Vorsitzender: Patrick Hemmer
2. Vorsitzender: Johannes Schneider
Kassenverwalterin: Eva Gries
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Schriftführerin: Lena Trinkaus
Beisitzer: Tobias Straßer, Jonas Gries, Ludwig Gries, Lukas Pfiffi, Stefan 
Gries (Wehrführer der Einheit Queidersbach)
Kassenprüfer: Laura Schlicher, Marcel Müller
Auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch und einen großen Dank an 
alle Mitglieder für die diesjährige Teilnahme.

drK OV Queidersbach e.V.
mitgliederversammlung 

des drK OV Queidersbach e.V.
Am Dienstag, den 14.12.2021 um 19:00 Uhr, findet im Rathaus, in 
Queidersbach, unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln, die 
ordentliche Mitgliederversammlung des DRK Ortsverein Queiders-
bach e.V. statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
4. Tätigkeitsbericht des Bereitschaftsleiters
5. Tätigkeitbericht JRK-Leiterin
6. Tätigkeitsbericht des Schatzmeisters
7. Tätigkeitsbericht der Rechnungsprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahlen

a. Vorsitzende/r
b. Stellvertreter/in
c. Schatzmeister/in
d. Schriftführer/in
e. Beisitzer (bis zu drei)
f. Kassenprüfer/in

10. Anträge und Verschiedenes
Anträge müssen 10 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich 
beim Vorsitzenden eingereicht werden. Die ordnungsgemäße einbe-
rufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig.
Die Einladung erfolgt nur auf diesem Weg.

Schriftführung Jutta Wilke

P62 Queidersbach
P 62 Queidersbach erfolgreich auf der Kreisschau

Bei der Kaninchen - Kreisschau des Kreisverbandes Westpfalz waren 
unser Verein und unsere Züchter sehr erfolgreich. So siegte im Ver-
einswettbewerb unser Verein P62 überlegen vor P30 Kindsbach.
Bei dem Wettbewerb „8 besten Tiere“ waren gleich 3 Züchter von P62 
auf den ersten 3 Plätzen: Walgenbach Dirk mit Blaugrauen Rexen, 
Weisenauer Willi mit Blaue Wiener und Walgenbach Klaus mit Rote 
Neuseeländer und Loh schwarz. Auch bei der Jugend setzte sich 
Kranz Lilly von P62 mit ihren Kleinwidder, wildfarben im Wettbewerb 
der Jugendzüchter gegen 5 Mitbewerber überlegen durch.
Bei den insgesamt gezeigten Kaninchenrassen konnten die Züchter 
des P 62, von insgesamt 26 Kreismeister, alleine 10 Kreismeistertitel 
erringen. So war die Kreisschau in der Mehrzweckhalle Queidersbach 
für den Verein und unsere Züchter ein toller Erfolg.

im Auftrag: Müller, Schriftführer

Schopp

schützenverein e.V. schopp

Lg-Ligakämpfe in schopp.
Nach der neuen Corona-Verordnung vom 
24.11.2021 möchten wir ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass für alle Sportler, Betreuer, Trainer und 
Besucher beim Oberliga- und Bundesligakampf am 

04. und 05.12.2021 ausschließlich die 2G – Regelung gilt. Wir bitten 
Sie Ihre entsprechenden Nachweise mit sich zu führen, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu ermöglichen.

Sonja Schäfer
2. Vorstand

Kinderbuchhelden in der 
gemeindebücherei

Wir erwecken die Kinderbuchhelden zum Leben!
Unsere kleine Gemeindebücherei hat seit dem Sommer einen neuen 
Mitarbeiter: Vorlesehund Bruno. Er hat sich schnell in die Herzen 
unserer Kinder eingeschlichen. Begeistert sind nicht nur die Grund-
schulkinder, auch Bruno ist entzückt, sowohl vom Besuch der Kinder 
als auch von den unterhaltsamen und spannenden Geschichten, 
denen er lauscht. Ob Zauberwesen, Piraten, Olchis, Detektive - wir 
lieben alle Buchhelden und wir können uns mit ihnen identifizieren. 
Plötzlich verwandeln wir uns in Mumien, machen „olchige“ Musik, 
oder tarnen uns wie echte Detektive. Manchmal ist es sehr gruselig, 
dann wieder witzig. Ganz nebenbei vermitteln uns die Geschich-
ten Wissen und regen zum Nachdenken an. Unsere Vorlesestunden 
laden zum Spielen ein, die Kinder tragen ihre eigenen Ideen bei und 
erfahren sich als Gruppe. Gemeinsam erleben wir immer wieder 
neue Abenteuer, haben sehr viel Spaß und entstauben buchstäblich 
unsere Bücherei.
Und was ist mit unseren Erwachsenen?
Wir haben für alle unsere Nutzer einen attraktiven Medienbestand 
und freuen uns auf die Leser. Besuchen Sie uns zu regulären Öff-
nungszeiten. Stöbern Sie schon von zu Hause in unserem Bestand, 
reservieren Sie sich Ihre Lieblingslektüre, schlagen Sie uns die 
Beschaffung von neuen Büchern vor. Nutzen Sie unseren Online-
Katalog unter: www.bibkat.de/Schopp

Stelzenberg

bürgerbus in stelzenberg und Trippstadt 
- Veranstaltung des sPd-Ortsvereins

An diesem Abend sind zahlreiche Stelzenbergerinnen und Stelzen-
berger gekommen, um sich über einen Bürgerbus zu informieren. 
Begrüßen konnte die Vorsitzende, Renate Flesch, den Ortsbürger-
meister, Fritz Geib, die GemeindeschwesterPlus, Andrea Rihlmann-
Kauff sowie den SPD-Ortsvereins-Vorsitzenden von Trippstadt, Achim 
Gaubatz. Ein besonderes Willkommen wurde dem 2. Vorsitzenden 
des Bürgerbus-Vereins Weilerbach e.V., Harry Dinges, zuteil. Er hat 
ausführlich über den Einsatz des Bürgerbusses Weilerbach berich-
tet, Fragen der Zuschauer und Bedenken einzelner Personen beant-
wortet. Das Vorhandensein eines Bürgerbusses würde bestimmt 
Lebensmut erzeugen, da zum Beispiel auf telefonisch angemeldeten 
Wunsch der Bus am Haus vorfährt und die Person zu einem von ihr 
gewünschten Ort fährt und dann wieder (mit den Tüten) nachhause 
bringt. Um in den Hofladen, in die Kirche oder in die Bücherei zu 
gelangen, sind die Wege gerade für ältere Personen teilweise sehr 
beschwerlich. Kinder und Jugendliche zu einer nahen Kerwe oder ins 
Karlstal zu bringen, wäre planbar. Die Gemeinderäte von Stelzenberg 
und Trippstadt hatten für 2021 jeweils eine Summe eingestellt, sind 
mehrheitlich von dem Projekt angetan. In der intensiven Diskussion 
wurden profunde Informationen ausgetauscht. Gudrun Lesmeister 
hat sich u.a. über die Finanzierungsmöglichkeiten informiert. Ver-
schiedene Fahrer/innen meldeten sich. Es wurde eine Liste herum-
gegeben, in die sich Gründungsmitglieder eines Bürgerbus-Vereins 
eintrugen. Wenn auch die Liste wohlgefüllt ist, werden weitere Inte-
ressierte gesucht. Wenn Sie das Projekt mit unterstützen möchten, 
melden Sie sich zeitnah unter 06306 6416 bei mir.

Renate Flesch Vorsitzende SPD Ortsverein
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Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde St. Josef, 
Trippstadt
Gottesdienste

Sonntag, 05.12.2021:
9.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 12.12.2021:
9.30 Uhr Heilige Messe
Gottesdienste in Maria Schutz ab 11.12.2021
Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr
Für die Gottesdienste am Wochenende ist eine Voranmeldung im 
Pfarrbüro erforderlich. Bitte tragen Sie einen medizinischen Mund- 
und Nasenschutz und halten Sie Abstand. Da wir auch dieses Jahr 
die Kirche nicht heizen dürfen, bitten wir Sie, sich warm anzuziehen.
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und befindet sich im Rathaus, Amtszimmer.
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06306/481.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. Namen Jesu Landstuhl

Samstag, 04.12.2021
16.00 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
17.30 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Vorabendmesse
18.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Vorabendmesse, davor 
ab 17.15 Uhr Beichtgelegenheit
19.00 Uhr Mittelbrunn, St. Joseph, Vorabendmesse
Sonntag, 05.12.2021
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe
10.30 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Heilige Messe
10.30 Uhr Bruchmühlbach, Pfarrheim, Kindergottesdienst
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
11.30 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Tauffeier für Nico 
Kronenberger
16.00 Uhr Landstuhl, Marienkapelle (Atzel), Nikolausfeier
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Krankenkommunion
Folgende Termine sind noch vorgesehen:
Freitag, 03.12.2021 Landstuhl
Freitag, 03.12.2021 Kindsbach
Samstag, 04.12.2021 Landstuhl-Atzel
Samstag, 04.12.2021 Mittelbrunn
Donnerstag, 09.12.2021 Bruchmühlbach
St. Andreas Kirche im Advent
Montag, 06.12.2021,18.00 Uhr „ökumenisches Gebet im Advent“ 
Montag, 13.12.202, 18.00 Uhr „Abendlob“.
Zum Innehalten in der Adventszeit ergeht schon jetzt herzliche Ein-
ladung.
Pfarrbüro
Das zentrale Pfarrbüro in Landstuhl (Luitpoldstr. 10) ist momentan 
für Besucher geschlossen.
Sie können das Pfarrbüro weiterhin per E-Mail (pfarramt.landstuhl@
bistum-speyer.de) oder telefonisch während den „Öffnungszeiten“ 
(06371-6198950) erreichen. Die „Öffnungszeiten“ sind: Montag-Don-
nerstag von 09.00-12.00 Uhr und freitags von 14.00-17.00 Uhr.
Falls Sie etwas abholen oder bringen möchten, klingeln Sie bitte an 
der Haustür des Pfarrbüros. Wir öffnen ein Fenster.

Kath. Kirchengemeinde 
 St. Bonifatius Schopp

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten 
und Veranstaltungen

Freitag, 03.12.2021
um 18:00 Uhr Adventsandacht im Pfarrheim
Sonntag, 05.12.2021
um 11:00 Uhr Amt

TV Stelzenberg
Abteilung Tischtennis

Kreisliga
TuS Hohenecken III - TV Stelzenberg II  8 : 8
Dies war der erste Punktgewinn nach Jahren in der Kreisliga, aus 
der man nur durch Abmeldung anderer Vereine nicht abgestiegen 
ist. Der Start misslang mit zwei verlorenen Doppel, aber Rohr/Lössl 
drehten nach zwei Satzverlusten noch das Match und erzielten den 
ersten Punkt. Müller und Kadi bezwangen ihre Gegner ebenfalls, 
aber im mittleren Paarkreuz holte Hohenecken auf. Hinten erspielten 
Rohr und Lössl eine 5:4-Führung, und vorne unterlag Uwe Müller im 
Duell der Topgesetzten nach fünf Sätzen. Amad Kadi und Sven Maske 
hielten den Vorsprung, und Uli Rohr sicherte den achten Zähler zum 
Remis. Leider vergab man in den beiden folgenden Begegnungen 
die Siegchance.
Müller/Kadi (-), Maske/Kettenring (-), Rohr/Lössl (1), Müller (1), Kadi 
(1), Maske (1), Kettenring (-), Lössl (1), Rohr (2).
TV Stelzenberg II - TTV Siegelbach III  9 : 2
Im Kellerduell pfiffen die Gäste personell auf dem letzten Loch, aber 
sie konnten zwei Doppel gewinnen. Müller/Kadi blieben in Dop-
pel und Einzel ungeschlagen, hatten aber mit der gegnerischen 
Frauenpower an Nummer Eins zu kämpfen und brauchten eine 
konzentrierte Leistung. Alle restlichen Begegnungen wurden auch 
gewonnen, und unser Urgestein Otmar Adam zeigte, dass man als 
Ü 70-Spieler immer noch erfolgreich an der Platte stehen kann. Mit 
diesem Triumph holte man in zwei Tagen mehr Punkte als in den vor-
angegangenen drei Jahren, und dafür spendierte Abteilungsleiter 
Dieter Jörg voller Stolz eine flüssige Siegprämie.
Müller/Kadi (1), Maske/Kettenring (-), Adam/Lössl (-), Müller (2), Kadi 
(2), Maske (1), Kettenring (1), Adam (1), Lössl (1).
Kreisklasse
TuS Hirschhorn II - Stelzenberg III  8 : 0
Wertung laut Wettspielordnung wegen Nichtantretens durch Spie-
lermangel.

Jugend- und Traditionsverein 
Stelzenberg

Spende der Martinsbrezeln
Am 11.11.2021 hat in Stelzenberg der wohl bisher größte Martinsum-
zug stattgefunden. Der Jugend- und Traditionsverein freut sich sehr, 
durch die Spende der Martinsbrezeln zu einem gelungenen Mar-
tinsumzug für Klein und Groß beigetragen zu haben. Ein besonderer 
Dank gilt in diesem Zuge auch unserem Vereinsmitglied Jule Koß-
mann, welche mit ihrem Ritt als „Sankt Martin“ im Dorf für glänzende 
Kinderaugen sorgte.

Trippstadt

Ökumenischer Krankenpflegeverein 
Trippstadt e.V.

Ökumenische Seniorenadventsfeier - Entfall
Liebe Vereinsmitglieder!
Auch in diesem Jahr müssen wir unsere traditionell am 2. Advents-
sonntag stattfindende Adventsfeier absagen. Wir haben uns dazu im 
Vorstand lange beraten und uns den Entschluss nicht leicht gemacht. 
Aber in Anbetracht der derzeitigen Corona-Lage möchten wir zu 
Ihrem eigenen Schutz kein Risiko eingehen. Geplant ist dafür im spä-
ten Frühjahr 2022 einen Seniorennachmittag stattfinden zu lassen. 
Ebenso wollen wir dann die Mitgliederversammlung nachholen.
Als Zeichen unserer Verbundenheit mit Ihnen, lassen wir jedem Mit-
glied dafür ein kleines Weihnachtspräsent zukommen.
Im Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen allen eine frohe und 
gesegnete Adventszeit. Bleiben Sie gesund!
Vorlesen für ältere Menschen
Unser Vorstandsmitglied Frau Fritzinger ist Lesebotschafterin und bie-
tet für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Gemeinde 
an, diese zu besuchen und ihnen vorzulesen oder gemeinsam mit 
ihnen zu lesen.
Melden Sie sich bei Interesse bitte in der Gemeindebücherei.

Thorsten Reinartz - Vorsitzender
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Sternenhimmel und Ruheklang in der Kirche - Adventliche Besin-
nung in der illuminierten Kirche mit Musik und Texten vom Band. Es 
gilt die 3G-Regel.

„Aus dem Evangelischen Krankenpflegeverein 
Stelzenberg:

Die Vorstände des evangelischen Krankenpflegevereins bedauern 
sehr, dass auch dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation keine 
Adventsfeier stattfinden kann. Ganz verzichten wollen wir aber auch 
dieses Jahr wie letztes Jahr schon nicht auf einen kleinen Gruß. Am 
Samstag, den 4. Dezember ab 14 Uhr, machen sich die Vorstandsmit-
glieder auf den Weg, um ein kleines Tütchen mit Füllung verbunden 
mit dem Wunsch, dass die kommenden Wochen eine besinnliche 
und von Mut, Zuversicht und Hoffnung getragene Zeit werden, bei 
den Mitgliedern vorbei zu bringen. Die Bläser des Trippstadter Posau-
nenchors werden an drei verschiedenen Orten mit weihnachtlichen 
Chorälen zu hören sein: Ecke Ringstraße/Trippstadterstraße, Ecke 
Torweg/Hauptstraße, vor der Feuerwehr.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Einschränkungen und Schwierigkei-
ten eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit
Jutta Rech, Vorsitzende“
Kontakt: Pfrn. Astrid Grob, Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306 – 329, Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

Advent in der Pauluskirche
Mit einer Adventsausstellung 
hat die protestantische Kirchen-
gemeinde Landstuhl-Atzel die 
vorweihnachtliche Zeit in der Pau-
luskirche eingeläutet. Zu Advent-
sandachten mit Pfarrerin Carola 
Hofmann lädt die Gemeinde 
mittwochs, am 1. und 8. Dezem-
ber, 18 Uhr, ein. Am Mittwoch 15. 

Dezember, 18 Uhr, findet in der Kirche ein Frauenweihnacht statt. 
Frau Schmalbach gestaltet die Andacht gesanglich mit. Herzliche 
Einladung!

Montag, 06.12.2021
um 14:30 Uhr Seniorennachmittag,
um 18:00 Uhr Adventsfenster,
um 18:30 Uhr Probe des Kirchenchores
Mittwoch, 08.12.2021
um 08:00 Uhr Morgengebet
Freitag, 10.12.2021
um 18:00 Uhr Adventsandacht im Pfarrheim
Montag, 13.12.2021
um 18:30 Uhr Probe des Kirchenchores
Mittwoch, 15.12.2021
um 18:30 Uhr Heilige Messe
Adventsfenster am 06.12.2021
Wir beteiligen uns auch in diesem Jahr wieder an der Aktion und 
gestalten am Nikolausabend von 18:00 bis 19:00 Uhr ein Fenster. 
Die Kinder dürfen sich auf eine kleine Überraschung freuen. Es gibt 
Waffeln und warme Getränke. Das Fenster kann noch bis zum 23.12. 
betrachtet werden.
Ökumenisches Hausgebet am 13.12.2021: Bei Interesse melden 
Sie sich bitte entweder bei dem evangelischen Pfarramt (Tel.: 395) 
oder bei Monika Kunz (Tel.: 01575 882 5031). Die Gebetsordnung 
wird dann in Ihren Briefkasten eingeworfen. In der Kirche liegen 
einige Exemplare zur Mitnahme aus.

Kath. Kita Freunde Jesu, Linden
St. Martin

In diesem Jahr fand unsere Martinsfeier nochmal etwas kleiner und 
abgespeckter statt.
Zusammen mit den Familien der Grundschule und der Kita haben wir 
ein kleines Martinsfest gefeiert.
Die Kitakinder führten uns das Martinsspiel vor und wir haben zusam-
men mit den Kindern der Grundschule zwei Martinslieder gesungen.
Nach dem Spiel sind wir gemeinsam mit vielen bunten Laternen 
durch die Straßen gezogen.
Herzlich möchten wir uns bei Britta und Marlene Stoffel bedanken, 
die auch in diesem Jahr als St. Martin den Umzug angeführt haben.
Auch bei der Feuerwehr möchten wir uns bedanken, die sich bereit 
erklärt hat, die Straßen abzusperren und so für unsere Sicherheit zu 
sorgen.
Ein herzliches Dankeschön geht natürlich auch an die beiden För-
dervereine der Grundschule und Kita, die für alle Kinder eine „Mar-
tinstüte to go“ organisiert und diese nach dem Umzug ausgeteilt 
haben.
Uns war ebenfalls wichtig, den Martinsgedanken auch in diesem Jahr 
weiterzugeben und mit Anderen zu teilen.
Dazu sammelten wir Geld zugunsten der kath. Kitas im Flutkata-
strophengebiet Ahrtal.
In einem Umschlag auf dem der Händeabdruck des Kindes zu sehen 
war, konnte jede Familie ihre Spende in der Kita abgeben.
So konnten wir den beachtlichen Betrag von 400,- €.
Vielen, vielen Dank an ALLE!!
Das Team der Kita Linden

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Landstuhl (Baptisten)

Am Rathaus 5 in Landstuhl.
Herzliche Einladung zu unserm Adventskaffee am Sonntag um 15.00 
Uhr mit einer Kurzpedigt von Thomas Klöckner aus der Ev.-Freikirchl.
Gemeinde Kaiserslautern.
www.baptisten-landstuhl.de

Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Herzliche Einladung zu unserem Gottesdiensten am Sonntag, 5. 
Dezember - 2. Advent
Stelzenberg: 10.00 Uhr
Trippstadt: 17.00 Uhr
jeweils Gottesdienst auf pfälzisch
Kanzeltausch - Die beiden Gottesdienste hält Pfrn. Silke Schwarz-
stein von der Lukaskirche in Kaiserslautern
Kollekte: für die Arbeit in der eigenen Gemeinde
Es gilt die 3G-Regel: Zum Gottesdienst kann kommen, wer 
geimpft oder genesen oder getestet (offiziellesTestzertifikat) ist.
Trippstadt: Samstag, 4.12. und Sonntag, 5.12. von 18-19 Uhr:
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Öffnungszeiten - Sprechstunden

Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch v. 08.30 - 12 Uhr u. 14 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83 - 0, Telefax: 06371/83 - 101
E-Mail: vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten des Sozialamtes
Montag - Mittwoch, Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen. Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend

Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von08.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr, Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Nur nach telefonischer oder online Terminvereinbarung, 
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Öffnungszeiten des Standesamtes
„Alte Rentei“, Kirchenstraße 41
Montag-Mittwoch, Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen. Donnerstag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr durchgehend.
Online-Terminvereinbarung unter www.landstuhl.de

Sprechstunden der Verwaltung in den 
Ortsgemeinden

Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Nur nach telefonischer oder online Terminvereinbarung, 
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde  
der Gleichstellungsbeauftragten der 

Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé
Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kai-
serstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer 
Vereinbarung Tel. 06371 / 83110, gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration 
des Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 
16:00 bis 18:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
0159/04094168 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytali-
makis in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 
Kaiserslautern, Zimmer 120 statt. Vorherige Terminvereinbarung für 
die Verbandsgemeinde Landstuhl bei Herrn Sofronios Spytalimakis 
unter 0159/04094168 oder Herrn Mario Faß unter 0175/3662818.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@

landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bit-

ten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-
2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns zu 
senden. Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie 
auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte 
Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC her-
unterladen. Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte 
an die Amtsblatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer 0631/369-2224
e-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Herr Achim Opp 06371/9229-230, E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffungszeiten: Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr, Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten: werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke  
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
...................................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, 
Kindsbach, Mittelbrunn, Oberarnbach und der Sickingenstadt Land-
stuhl .........................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt (WVE Stadtent-
wässerung) ............................................................................ Tel.: 0631 / 3723-0

Rufbereitschaft  der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) .......................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) ....................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn ...........................................Tel.: 06371/912250

Sauna- und Wellnessanlage Cubo
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 10-22 Uhr
Freitag bis Samstag: 10-23 Uhr
Sonn- und Feiertage: 10-20 Uhr

Tickets können unter www.landstuhl.de gebucht werden.
Kontakt
Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl, E-Mail cubo@landstuhl.de
Telefon 0 63 71 - 13 05 71

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Tim Kreibiehl errang einen zweiten, Kylee Rasmussen einen dritten 
Platz. Verbunden mit kleinen Geschenken für die beiden Preisträger 
zeigten sich die Bürgermeister beeindruckt von Talent, Fleiß und 
Engagement der jungen Musiker.

bekanntmachung aus der sitzung  
des Verbandsgemeinderates Landstuhl 

am 24.11.2021
- Der Verbandsgemeinderat hat die Höherstufung des Amtes 

des Bürgermeisters in die Besoldungsgruppe B 4 LBesG zum 
01.01.2022 beschlossen.

- Für den Schulträgerausschuss wurden Nachfolgerinnen bei der 
Elternvertretung gewählt.

- Das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Verbandsgemeinde Landstuhl durch das 
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung 
Kaiserslautern gemäß § 33 Absatz 1 Gemeindeordnung wurde 
zur Kenntnis genommen.

- Die erforderlichen Beschlüsse für die Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes „Solarpark Am Fleischackerloch“ wurden 
gefasst.

- Die Planungsleistungen inkl. Vermessung und örtliche Bauüber-
wachung für die Baumaßnahme Böschungssicherung an der 
Grundschule Linden wurden mit einer Auftragssumme in Höhe 
von 19.843,07 € an das Ing.-Büro artec Bauprojekte GmbH aus 
Ramstein-Miesenbach vergeben.

- Die Aufträge für den Einbau von dezentralen raumlufttechni-
schen Anlagen mit Wärmerückgewinnung an den Schulen der 
Verbandsgemeinde wurden wie folgt vergeben:

realschule Plus: Firma MBW GmbH/Rehlingen
Angebotspreis von 299.924,43 €

grundschule bann: Firma Peter Holzapfel e.K./St.Wendel
Angebotspreis von 205.472,78 €

grundschule Kindsbach: Firma Peter Holzapfel e.K./St.Wendel
Angebotspreis von 219.795,51 €

Theodor-Heuss-gs Landstuhl:Firma MBW GmbH/Rehlingen
Angebotspreis von 264.794,54 €

grundschule Linden: Firma MBW GmbH/Rehlingen
Angebotspreis von 77.058,83 €

grundschule Queidersbach: Firma MBW GmbH/Rehlingen
Angebotspreis von 240.168,50 €

grundschule schopp: Firma MBW GmbH/Rehlingen
Angebotspreis von 172.220,60 €

- Die Auftragsvergabe zum Einbau einer Filteranlage zur Elimina-
tion der Schwefelwasserstoff-Konzentration in der Rechenhalle 
und Abdeckung der Zulaufrinne der Kläranlage Landstuhl in 
Höhe von 289.710,78 € ist an die Firma Wolf & Sofsky Tief- und 
Ingenieurbau GmbH aus Zweibrücken erfolgt.

- Der Verbandsgemeinderat beschließt die Einführung eines inter-
nen Organisations- und Kontrollsystems zur Erfüllung der neuen 
steuerlichen Pflichten (Tax Compliance Management System).

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

bekanntmachung
Der Verbandsgemeinde Landstuhl wurde die gehobene Erlaubnis 
gemäß §§ 8 ff, § 13 und 15 WHG i.V.m § 16 LWG für die Einleitung von 
nicht behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser aus dem Neu-
baugebiet „Am Rothenborn“ in der Sickingenstadt Landstuhl über ein 
Versickerungsbecken in das Grundwasser mit Bescheid der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Süd, Kaiserslautern, vom 04.11.2021 
erteilt. Der Erlaubnisbescheid mit den dazugehörigen Planunterla-
gen liegt bei den Verbandsgemeindewerken Landstuhl, Bahnstr. 80, 
Zimmer 2-01, 66849 Landstuhl in der Zeit vom 02.12.2021 bis ein-
schließlich 16.12.2021 zur Einsicht aus.
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Erlaubnisbescheid gegenüber 
den nicht bekannten Betroffenen als zugestellt.
Rechtsbehelfe gegen die Erlaubniserteilung können grundsätzlich 
nur von Personen eingelegt werden, die im förmlichen Verfahren 
bereits form- und fristgerecht Einwendungen erhoben haben.
Die zur Einsicht ausliegenden Planunterlagen sind auch auf der 
Homepage der SGD Süd, www.sgdsued.rlp.de, unter dem Punkt 
Öffentlichkeitsbeteiligung/Bekanntmachungen abrufbar. Maßgeb-
lich sind im Zweifelsfall die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.

gez. Paul Armbrust
Werkleiter

bekanntmachung
Dem Antrag der Verbandsgemeinde Landstuhl auf der Änderung der 
Erlaubnis gemäß §§ 8 ff, § 15 WHG i.V.m § 14, § 16 LWG für die Einlei-
tung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Hauptstuhl und 
von mit Abwasser vermischtem Niederschlagswasser (Mischwasser) 
aus dem Regenüberlaufbecken der Ortsgemeinde Hauptstuhl in den 
Hauptstuhler Graben wurde mit Bescheid der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Süd, Kaiserslautern, vom 11.11.2021 entsprochen.
Der Erlaubnisbescheid mit den dazugehörigen Planunterlagen liegt 
bei den Verbandsgemeindewerken Landstuhl, Bahnstr. 80, Zimmer 
2-01, 66849 Landstuhl in der Zeit vom 02.12.2021 bis einschließlich 
16.12.2021 zur Einsicht aus.
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Erlaubnisbescheid gegenüber 
den nicht bekannten Betroffenen als zugestellt.
Rechtsbehelfe gegen die Erlaubniserteilung können grundsätzlich 
nur von Personen eingelegt werden, die im förmlichen Verfahren 
bereits form- und fristgerecht Einwendungen erhoben haben.
Die zur Einsicht ausliegenden Planunterlagen sind auch auf der 
Homepage der SGD Süd,www.sgdsued.rlp.de, unter dem Punkt 
Öffentlichkeitsbeteiligung/Bekanntmachungen abrufbar.
Maßgeblich sind im Zweifelsfall die zur Einsicht ausgelegten Unter-
lagen.

gez. Paul Armbrust
Werkleiter

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Jugend musiziert
Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt hat heute gemeinsam mit Stadt-
bürgermeister Ralf Hersina und Ortsbürgermeister Knut Böhlke Tim 
Kreibiehl aus Landstuhl und Kylee Rasmussen aus Kindsbach zu ihren 
Erfolgen beim diesjährigen Wettbewerb Jugend musiziert gratuliert. 
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Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes wäre entsprechend 
anzupassen.
Hinsichtlich der Testung der Arbeitnehmer:innen und 
Arbeitgeber:innen, die in § 28 b IfSG geregelt ist, sind Selbsttests 
unter Aufsicht möglich. Auch die Testungen an Schulen werden nach 
wie vor als Selbsttests durchgeführt. Über die genannten Fälle hinaus 
sind Selbsttestungen zur Erfüllung der Testpflicht nicht mehr mög-
lich.

sitzungen kommunaler gremien, § 4 abs. 3
Erstmals werden in einer Corona-Bekämpfungsverordnung nunmehr 
Vorgaben für Sitzungen kommunaler Gremien gemacht. Neu einge-
führt wurde insoweit § 4 Abs. 3:
Bei Sitzungen kommunaler Gremien gelten die Testpflicht nach § 3 
Abs. 5 Satz 1 und die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2. Die Mas-
kenpflicht entfällt, wenn Personen unter Wahrung des Abstandsge-
botes einen Sitzplatz einnehmen. Der oder die Vorsitzende hat die 
Pflicht zur Kontakterfassung gemäß § 3 Abs. 4 Satz 1 bei Personen, 
die sich auf der Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Sit-
zungsraum aufhalten.
Damit ist nunmehr für kommunale Gremien 3-G vorgegeben. Der 
GStB konnte mit dem Ministerium des Innern und Sport klären, dass 
geimpfte und genesene Personen von der Testpflicht ausgenom-
men sind (§ 3 Abs. 5 Satz 5). Die 28. CoBeLVO ist an der Stelle etwas 
unscharf formuliert.
Die Testpflicht muss durch geschultes Personal erfolgen. Die bisher 
üblichen Selbsttests finden keine Anwendung mehr. Der Test (POC-
Antigen-Test oder PCR-Test gemäß § 3 Abs. 5 Satz 1) darf nicht älter 
als 24 Stunden sein. Der Test kann auch durch eigenes geschul-
tes Personal (falls vorhanden) vorgenommen werden. Sofern kein 
geschultes Personal am Sitzungsort vorhanden ist, wäre ein Test von 
einem Testcenter vorzulegen. Eine Ausweitung auf die 2-G-Regelung 
scheidet bei Gremiensitzungen wegen Einschränkung der Mandats-
ausübung und des Öffentlichkeitsgrundsatzes aus.
Es gilt bei Sitzungen der kommunalen Gremien eine Maskenpflicht; 
diese entfällt am Sitzplatz, wenn das Abstandsgebot (mindestens 
1,50 m) gewahrt ist.
Der oder die Vorsitzende hat die Pflicht der Kontakterfassung für Per-
sonen, die sich auf der Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im 
Sitzungsraum aufhalten. Der jeweilige Impf- oder Genesenenstatus 
ist zu kontrollieren.
Sofern der Testpflicht nicht nachgekommen wird oder jemand seiner 
Auskunftspflicht nicht nachkommt, kann der Vorsitzende von seinen 
Ordnungsrecht bzw. Hausrecht Gebrauch machen und den Zutritt 
verweigern.

Veranstaltungen, § 5
innenbereich
Im Innenbereich sind Veranstaltung nur noch als 2-G Veranstaltun-
gen zulässig, sodass nur Geimpfte, Genesene bzw. diesen Gruppen 
gleichgestellte Personen und Minderjährige mit Testnachweis teil-
nehmen können.
Sind für Veranstaltungen professionelle Künstler:innen oder 
Referenten:innen gebucht, fallen die unter die Regelungen des 
Arbeitsschutzes, sodass gem. § 28 b Infektionsschutzgesetz die 
3-G-Regelung gilt. Es bleibt der Veranstalterin/dem Veranstalter aber 
unbenommen, bei Vertragsschluss entsprechende 2-G-Vorgaben zu 
treffen.
Veranstaltungen im Freien
Für Veranstaltungen im Freien ist zu differenzieren:
1. Erfolgt eine Einlasskontrolle bzw. Ticketverkauf und sind feste 

Sitzplätze vorgesehen, gilt 2-G, die Maskenpflicht (bis zum 
Platz), Kontakterfassungspflicht und die Pflicht, ein Hygiene-
konzept vorzuhalten.

2. Bei den sonstigen Veranstaltungen im Freien ist lediglich vor-
gesehen, dass in Warte- und Aufenthaltssituationen eine Mas-
kenpflicht (außer beim Verzehr von Speisen und Getränken) 
besteht.

Weihnachtsmärkte
Weihnachtsmärkte als Veranstaltungen im Freien können somit mit 
Maskenpflicht in Warte- und Aufenthaltssituationen stattfinden. Die 
kommunalen Spitzenverbände haben sich zum Thema Weihnachts-
märkte wie folgt positioniert:
Weihnachtsmärkte sind in Deutschland ein wichtiger Baustein der 
Weihnachtskultur. Viele Menschen besuchen sie gerne und sie haben 
vor Ort auch eine große wirtschaftliche Bedeutung. Leider stehen die 
Märkte auch in diesem Jahr noch aufgrund der bedauerlicherweise 
nicht befriedigenden Impfbereitschaft in der Gesellschaft im Lichte 
der Corona-Pandemie.

28. Corona-bekämpfungsverordnung: 
Wesentliche Änderungen im Überblick

Hospitalisierungsrate anstelle des 
Warnstufenkonzepts

Mit der Verordnung werden die Bund-Länder-Beschlüsse vom 
18.11.2021 umgesetzt. Dementsprechend wird das bisherige Warn-
stufensystem (Ampel mit den Faktoren Inzidenz, Hospitalisierung 
und Anteil Intensivbetten) nicht mehr angewandt, sondern es gilt die 
Hospitalisierungsrate. Danach gibt es keine unterschiedlichen Rege-
lungen je nach Warnstufe im jeweiligen Kreis mehr, sondern flächen-
deckend im ganzen Land die gleichen Regelungen. Der tagesaktuelle 
Wert der landesweiten Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz wird 
auf der Internetseite des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz 
(www.lua.rlp.de) veröffentlicht.
Da die Hospitalisierungsrate in Rheinland-Pfalz der Schwellen-
wert von 3 überschritten hat, sind die Maßnahmen für den Bereich 
„Schwellenwert 3-6“ vorgesehen. Dies bedeutet insbesondere Ein-
schränkungen für nicht-immunisierte Personen.

einführung einer 2-g-regelung
Grundsätzlich sieht die Verordnung nunmehr 2-G (Zutritt nur für 
Geimpfte, Genesene bzw. diesen gleichgestellten Personen) in 
bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens vor, wie z. B.
• Veranstaltungen in geschlossenen Räumen,
• körpernahe Dienstleistungen (außer Reha-Sport und Dienstleis-

tungen aus medizinischen Gründen),
• Innengastronomie,
• Erbringung präsenter sexueller Dienstleistungen,
• Hotels und Beherbergungsbetriebe,
• Reisebus- und Schiffsreisen,
• Sportausübung im Amateur- und Freizeitsport im Innenbereich,
• den Innenbereich von Schwimmbädern und Thermen,
• den Innenbereich von Freizeiteinrichtungen,
• Spielhallen und Spielbanken,
• den Innenbereich von Zoos,
• den außerschulischen Musik- und Kunstunterricht im Innenbe-

reich,
• den Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur 

im Innenbereich sowie
• den Innenbereich von Museen und Ausstellungen.
Kinder bis 12 Jahre und drei Monate sowie Personen, die sich aus 
gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können und über 
eine entsprechende ärztliche Bescheinigung sowie einen aktuellen
Testnachweis (siehe „Testpflicht“) verfügen, sind geimpften und 
genesenen Personen gleichgestellt und damit von der 2G-Regelung 
nicht betroffen.
Darüber hinaus sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 
Jahre – auch wenn sie nicht geimpfte oder genesene Personen oder 
diesen gleichgestellt sind – von den Einschränkungen durch die 
2G-Regelung ausgenommen, wenn sie über einen Testnachweis ver-
fügen, der maximal 24 Stunden alt sein darf.

Tests, § 3 abs. 5
Sofern eine Testpflicht vorgesehen ist, werden grundsätzlich keine 
Selbsttests mehr anerkannt. § 3 Abs. 5 sieht nunmehr lediglich PoC-
Antigentests durch geschultes Personal oder Labordiagnostiktests 
vor, die mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt sind.
Eine wichtige Ausnahme gilt für Kinder und Jugendliche bis ein-
schließlich 17 Jahre. Da diese ab dem 12. Lebensjahr künftig, ins-
besondere im Freizeitbereich, der Testpflicht unterliegen, wurde für 
diese Gruppe die Möglichkeit eröffnet, dass der Pflicht auch durch 
Selbsttest unter Aufsicht nachgekommen werden kann. So kann z. B. 
die durch eine Trainerin oder einem Trainer angeleitete Sportgruppe 
die Selbsttests unter Aufsicht anbieten.
Da Kinder bis 12 Jahre den geimpften oder genesenen Personen 
gleichgestellt sind (§ 3 Abs. 7 Nr. 1), unterliegen diese ebenfalls nicht 
der Testpflicht.
Neu ist zudem, dass ab dem 16. Lebensjahr der Test- bzw. Impf- oder 
Genesenennachweis unter Vorlage eines gültigen Lichtbildauswei-
ses geführt werden muss (§ 3 Abs. 6).
Geimpfte und Genesene unterliegen aktuell nur in Ausnahmefäl-
len (sexuelle Dienstleistungen) einer Testpflicht. Sofern im Land der 
Schwellenwert der Hospitalisierungsrate von 6 überschritten wird, 
ist gemäß Bund-Länder-Beschlüsse eine solche vorgesehen und die 
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Unter Anwendung von strengen Hygieneschutzmaßnahmen kön-
nen Weihnachtsmärkte insbesondere im Freien stattfinden. Die 
neue Corona-Schutzverordnung sieht vor, dass immer dort, wo es zu 
Gedränge oder Wartesituationen kommen kann, die Maskenpflicht 
auch im Außenbereich gilt.
Die Städte und Gemeinden nehmen die aktuelle Entwicklung der 
Corona-Pandemie mit Sorge wahr und werden verantwortungsvoll 
mit der Durchführung von Weihnachtmärkten umgehen. Hierzu 
werden je nach kommunaler Situation passende Schutzmaßnah-
men getroffen. Die kommunalen Spitzenverbände empfehlen dabei 
wenn möglich die Anordnung einer 2G-Regelung. Ob die Umset-
zung durch die Vergabe von Bändchen oder räumlich abgetrennten 
Bereichen mit Stichproben- oder Zugangskontrolle erfolgt, muss 
jeder Stadt und Gemeinde selbst überlassen bleiben. In vielen Städ-
ten und Gemeinden wurden hierfür schon gute Lösungen erarbeitet. 
Aber auch eine 3-G-Regelung kann nach Meinung der kommunalen 
Spitzenverbänden mit guten Hygienekonzepten vertretbar durchge-
führt werden.
Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Infektionslage äußern 
die kommunalen Spitzenverbände allerdings vollstes Verständnis für 
diejenigen Kommunen, die sich schweren Herzens für eine Absage 
entschieden haben.
Die Kommunen in Rheinland-Pfalz appellieren zudem an alle 
Besucher:innen der Weihnachtsmärkte, vernünftig mit der derzei-
tigen Situation umzugehen und damit einen entspannten Weih-
nachtsmarktbesuch für alle zu ermöglichen.

Religionsausübung, § 6
- Es gilt wieder die Testpflicht, § 6 Abs. 1.
- § 6 Abs. 4 sieht vor, dass das Abstandsgebot und die Mas-

kenpflicht am Platz entfallen kann, wenn nur Genesene oder 
Geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen.

Arbeits- und Betriebsstätten, Dienstleistungs- und 
Handwerksbetriebe, § 8

- Für körpernahe Dienstleistungen (mit Ausnahme von Reha-
Sport, Funktionstraining und Dienstleistungen aus medizini-
schen Gründen) gilt 2-G. Zudem gelten das Abstandsgebot, 
Maskenpflicht, Pflicht zur Kontaktnachverfolgung und Test-
pflicht für Minderjährige, § 8 Abs. 3.

- Für sexuelle Dienstleistungen gilt 2-G plus, sodass auch Gene-
sene, Geimpfte und Gleichgestellte einen negativen Test vorle-
gen müssen. Zudem gelten die Kontakterfassungspflicht, i. d. 
R. die Maskenpflicht außerhalb der Erbringung der sexuellen 
Dienstleistung und die Pflicht, ein Hygienekonzept vorzuhalten, 
§ 8 Abs. 5.

Gastronomie, § 9
- Im Innenbereich gilt 2-G mit den Öffnungen für Kinder und 

Jugendliche bis 17.
- Für Kantinen gilt 3-G. In Schulkantinen ist kein Testnachweis 

erforderlich.
- Für Autobahnraststätten und Autohöfe gilt 2-G; Bus- und Lkw-

Fahrer:innen können mit Testnachweis versorgt werden.

Schulen, § 14
In den Schulen wird wieder zweimal die Woche getestet

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege; § 15
In Kindertageseinrichtung bzw. Einrichtungen der Kindertages-
pflege wurden die Schutzmaßnahmen verschärft:
- Testpflicht für Eltern, Sorgeberechtigte und sonstige Personen, 

die sich über die Bring- oder Holsituation hinaus innerhalb der 
Einrichtungsräume aufhalten.

- Innerhalb der Räumlichkeiten gilt in Bring- und Holsituationen 
weiterhin die Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand nicht 
durchgängig eingehalten werden kann.

- Für Erzieher:innen gilt die Maskenpflicht innerhalb der Einrich-
tungen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einge-
halten werden kann.

- Die pädagogische Interaktion bleibt von der Maskenpflicht aus-
genommen.

- Für Begleitpersonen im Rahmen der Eingewöhnungen gilt die 
Maskenpflicht nach Satz 3, soweit keine unmittelbare Interak-
tion mit dem einzugewöhnenden Kind vorliegt.

Die ausführliche 28. Corona-Bekämpfungsverordnung finden 
Sie unter www.corona.rlp.de

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Landstuhl stellt zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für die Abteilung 4 - Bauen und Umwelt, Fachbereich 
Tiefbau

eine/n Bachelor/Master of Engineering (B.Eng.)
im Fach Bauingenieurwesen bzw.

vergleichbarer Studiengang einer Diplom-
Ingenieurin / eines Diplom-Ingenieurs (m/w/d)

oder
eine/n Tiefbautechniker(in)/
Tiefbaumeister(in) (m/w/d)

ein. Das Beschäftigungsverhältnis erfolgt unbefristet und grund-
sätzlich in Vollzeit (derzeit 39 Stunden wöchentlich). In darlegba-
ren Ausnahmefällen kann/können unter gewissen Umständen 
auch eine geringfügige, zeitlich befristete Reduzierung der 
Wochenarbeitszeit und/oder ggf. auch Homeoffice-Zeiten in 
geringerem Umfang in Betracht kommen.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- die Durchführung und Betreuung von Bau- und Unterhal-

tungsmaßnahmen im Bereich Tiefbau (Straßen- und Wege-
bau, Freianlagen, Stützmauern etc.);

- die Überwachung und Kontrolle der vertragsmäßigen Durch-
führung von Baumaßnahmen;

- die Erstellung von Kostenberechnungen und Ausschrei-
bungsunterlagen;

- die Mitwirkung bei der Auftragsvergabe, der Bauvorberei-
tung und der Baustellenkoordinierung der Maßnahmen;

- die Erstellung von Leistungsverzeichnissen kleinerer Maßnahmen;
- die Abnahme und Qualitätskontrollen sowie die Rechnungs-

prüfungen.
Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwarten wir:
- ein abgeschlossenes Studium im Studiengang Bauingeni-

eurswesen, möglichst mit Schwerpunkt Tiefbau;
alternativ
- eine abgeschlossene Ausbildung/Fortbildung zum 

Tiefbautechniker(in)/Tiefbaumeister(in)
- Erfahrung im allgemeinen Tief- und Straßenbau;
- Kenntnisse in den einschlägigen Vorschriften des Erd- und 

Straßenbaus;
- Erfahrungen im Vergabewesen, der HOAI und des Vertrags-

rechts sind wünschenswert;
- den Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B.
Nach der Einarbeitung erwarten wir eine selbstständige Projektbe-
arbeitung, beginnend mit der Grundlagenermittlung und Konzep-
terstellung über die Entwurfsphase bis zur Ausführung. Wir setzen 
die Fähigkeit voraus, eigenständig wie auch im Team interdiszip-
linär bzw. in Projekten zusammenzuarbeiten. Außerdem erwarten 
wir neben den genannten Voraussetzungen ein hohes Maß an 
Motivation, zeitlicher Flexibilität, Belastbarkeit und ein überzeu-
gendes positives Auftreten.
Das bieten wir:
- ein interessantes Aufgabengebiet, in dem Sie Leistungsbe-

reitschaft, Kreativität sowie weitgehend selbstständiges und 
verantwortungsbewusstes Handeln umsetzen können,

- einen mit moderner Technik ausgestatteten Arbeitsplatz,
- ständige Weiterbildung im Aufgabenbereich,
- eine Vergütung nach den Bestimmungen des TVöD, abhängig 

von den jeweiligen persönlichen Qualifikationsvoraussetzun-
gen, bis maximal Entgeltgruppe 10.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Qualifikation 
und Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Verbandsgemeinde 
Landstuhl gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich 
erwünscht. Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Bauamtsleiter 
Heiko Westrich, Tel.: 06371/83-140 und für Personalfragen Herr Ste-
phan Bizuga, Tel.: 06371/83-217, gerne zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden 
Sie bitte bis spätestens 17. Dezember 2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per Email an

bewerbung@landstuhl.de
Landstuhl, den 25.11.2021
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister
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Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 
Landstuhl

Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, Feuerwache Lin-
den

Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 
Queidersbach

Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, Feuerwache 
Schopp

Trippstadt Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 
Trippstadt

Bambinifeuerwehr
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, Feuerwache 

Queidersbach

Aus unseren Schulen

Einladung zum Infotag 

  
      

 
 

Alle Grundschüler/innen und ihre Eltern, 
 

die sich über das Angebot der Realschule plus in Queidersbach informieren möchten,  
 

sind herzlich eingeladen zum 
  

Infotag 
am 

Samstag, den 04.12.2021 von 09:00-13:00 Uhr 
 

 
PRÄSENTATION:  - FACHRÄUME / KLASSENRÄUME 

                   - COMPUTERRÄUME 

      - MEDIENKOMPETENZAUSSTATTUNG 
 
      - WAHLPFLICHTBEREICHE HuS und TuN 
             

                     VORSTELLUNG DES SCHULTYPS REALSCHULE PLUS (Filmsaal R.109) 
                                  Pädagogische Schwerpunktsetzung 
        Pädagogisches Profil der Realschule plus Queidersbach 
         Offene Ganztagsschule  AG und Betreuungsangebot 

Es gilt die 2 G-Regel. 
Vorherige Anmeldung erforderlich 
E-Mail: j.gregov@rsplus-queidersbach.de 

 
 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Bürger und ihre Umwelt

Umweltmobiltermine
Montag, 6. Dezember 2021:
11:15-11:45 Mittelbrunn
12:05-12:35 Oberarnbach
13:25-15:10 Bann
15:30-17:30 Landstuhl, Neuer Markt
Dienstag, 7. Dezember 2021:
09:05-11:05 Landstuhl-Atzel
13:30-15:00 Kindsbach
15:30-17:30 Queidersbach
Mittwoch, 8. Dezember 2021:
10:05-11:25 Linden
11:45-12:45 Krickenbach
13:35-14:35 Schopp
14:55-15:55 Stelzenberg
16:15-17:30 Trippstadt

Tourist-Information

Tourist-Informationen  
der Verbandsgemeinde Landstuhl  

und Luftkurort Trippstadt

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/99 23 961
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de,
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Tourist-Information der Verbandsge-
meinde Landstuhl

Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald  
Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Öffnungszeiten:
Mo-Sa.: 9.00 -12.00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr

Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41 
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Aus unserer Feuerwehr

Die Übungen unserer Wehreinhei-
ten finden wie folgt statt:

Aktive

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Kinds-

bach
Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache Kri-

ckenbach
Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Land-

stuhl
Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, Feuerwache Lin-

den
Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache Mittel-

brunn
Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 

Oberarnbach
Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Quei-

dersbach
Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 

Schopp
Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache Stel-

zenberg
Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, Feuerwache Tripp-

stadt

Jugendfeuerwehren
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, Feuerwache 

Krickenbach
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Abfuhrregelung in Wochen mit Feiertag: Fällt der Abfuhrtermin auf 
einen Feiertag, so verschiebt sich diese Abfuhr auf den nächsten oder 
übernächsten Werktag. Alle in der gleichen Woche auf den Feiertag 
folgenden Abfuhren werden entweder am regulären Abfuhrtag oder 
am darauffolgenden Werktag durchgeführt. Somit kann auch sams-
tags nachgefahren werden.

Information der Abfallwirtschaftseinrichtung  
des Landkreises Kaiserslautern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Abfallratgeber 2022 wird vor 
Weihnachten an alle Haushalte verteilt. 

 

Müllabfuhr Weihnachten und Neujahr 
 

An Heilig Abend (Freitag, 24.12.2021) und an Silvester (Freitag, 31.12.2021) 
findet in allen Gemeinden die reguläre Abfallentsorgung statt.  
 

Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern 
 

Eine Anlieferung ist nur mit 
vereinbartem Termin möglich. 
Wer keinen Termin hat, wird 

abgewiesen!  
 

Terminanmeldung über 
https://wsh.zak-kl.de 

oder Tel.: 0631 / 34117-0 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag  Donnerstag   8.00  12.00 Uhr 
        13.00  16.00 Uhr 

Freitag        8.00  12.00 Uhr 
        13.00  17.00 Uhr 

Samstag      8.00  12.00 Uhr 
 

Der Wertstoffhof ZAK ist an 
Heilig Abend, 24.12. und an 

Silvester, 31.12. geschlossen. 
 
Die genauen Anliefervorgaben finden Sie 
auf der ZAK-Website:  
www.zak-kl.de/anlagen/wertstoffhof 
 

 
 

Hirtenpfad 65, 66862 Kindsbach 
 

Eine Anlieferung ist nur mit 
vereinbartem Termin möglich. 
Wer keinen Termin hat, wird 

abgewiesen!  
 

Terminanmeldung über 
https://wsh.zak-kl.de 

oder Tel.: 0631 / 34117-0 
 
 

Öffnungszeiten: 
 
Montag  Freitag  13.00  17.00 Uhr 

 Samstag               9.00  13.00 Uhr 
 
 

Der Wertstoffhof Kindsbach ist 
an Heilig Abend, 24.12. und an 
Silvester, 31.12. geschlossen. 

 
 
Die genauen Anlieferbedingungen finden 
Sie auf der Kreiswebsite: 
www.kaiserslautern-
kreis.de/Verwaltung/Abfallwirtschaft 
 
 
 

Information der 
Abfallwirtschaftseinrichtung des 

Landkreises Kaiserslautern
Tipps für eine reibungslose  
Abfallentsorgung im Winter

In der kalten Jahreszeit kann es zu Schwierigkeiten bei der Regelab-
fuhr der Abfallgefäße kommen. Wenn die Straßen verschneit, glatt 
und unbefahrbar sind, werden die Abfuhrtouren abgebrochen oder 
es werden nur in den Hauptstraßen einzelner Orte die Abfälle abge-
fahren. Im schlimmsten Fall, wenn zu viel Schnee fällt, kann die Müll-
abfuhr eventuell ganz ausfallen. Dann sprechen wir von „höherer 
Gewalt“. Die Abfuhr muss zwar, sobald es die Witterung zulässt, nach-
geholt werden, jedoch ist das bei dauerhaftem Schneefall bzw. län-
ger anhaltender Glätte oft nicht vor der nächsten regulären Abfuhr 
möglich. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Schadenersatz 
oder Entschädigung.
Tipp 1: Bei Ausfall der Regelabfuhr besteht jedoch die Möglichkeit, 
einen sog. „Beipack“ zu machen, d. h., Restabfälle können in han-
delsübliche Plastiksäcke oder größere Plastiktüten (nicht in Gelbe 
Säcke) gefüllt und bei der nächsten regulären Abholung neben die 
Restmülltonne gestellt werden. Bioabfälle und Altpapier bitte in 
einem Pappkarton beistellen.
Tipp 2: Um den Abfuhrunternehmen unter diesen erschwerten 
Bedingungen die Arbeit zu erleichtern bitten wir Sie, dafür zu sorgen, 
dass die Abfallgefäße am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr frei zugänglich sind 
oder die Abfalltonnen sowie die gelben Säcke an dem nächstliegen-
den, anfahrbaren Sammelplatz zur Abholung bereitgestellt werden.
Tipp 3: Wenn es nachts gefriert, kann es häufiger vorkommen, dass 
die Bio- oder Restabfalltonnen nicht oder nur zur Hälfte geleert wer-
den. Dies liegt meist daran, dass der Abfall im Behälter festgefroren 
ist und deshalb beim Leerungsvorgang nicht oder nur teilweise her-
aus fällt. Bitte achten Sie gerade aus diesem Grund darauf, dass sich 
möglichst wenig Flüssigkeit in den Abfallgefäßen befindet.

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstellen

Bann
Dezember

geschlossen

Hauptstuhl
Dezember

geschlossen

Kindsbach
Dezember

geschlossen

Landstuhl
Dezember

geschlossen

Mittelbrunn
ganzjährig geöffnet

Oberarnbach
ganzjährig geöffnet

Schopp
ganzjährig geöffnet

Trippstadt
Dezember

Samstag, 10.00 - 12.00 Uhr

Queidersbach/Linden/Krickenbach
November bis März

Samstag, 10.30 bis 15.00 Uhr

Müllabfuhrtermine
für die 49. Kalenderwoche 2021

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 07. Dez 21 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl
Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal
Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Mittwoch 08. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 08. Dez 21

Biotonne 
Papiertonne

Restmülltonne 
Gelber Sack

Donnerstag 09. Dez 21 Biotonne 
Papiertonne

Donnerstag 09. Dez 21

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 09. Dez 21 Biotonne 
Papiertonne

Donnerstag 09. Dez 21 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 09. Dez 21 Biotonne

Gemeinde Schopp Donnerstag 09. Dez 21 Biotonne

Gemeinde Linden Donnerstag 09. Dez 21 Biotonne

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Biotonne07. Dez 21

Gemeinde Kindsbach Dienstag 07. Dez 21 Biotonne 
Papiertonne

Dienstag 07. Dez 21

Gemeinde Krickenbach Donnerstag 09. Dez 21 Biotonne 
Papiertonne

06. Dez 21 Biotonne

Gemeinde  Bann Donnerstag 09. Dez 21 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Hauptstuhl Freitag 10. Dez 21 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Oberarnbach Montag 06. Dez 21 Biotonne

Biotonne 
Papiertonne

Dienstag 07. Dez 21 Biotonne

Gemeinde Mittelbrunn Montag 
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 15.11.2021-
10.12.2021 Übungen der Bundeswehr durchgeführt werden sollen, 
bei denen auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betrof-
fen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: ARTEP- Flinker Greif
Leitung: 7./FschJgRgt 26
Übungsraum: Bann
Truppenstärke: 45 Soldaten
Radfahrzeuge: 8
Kettenfahrzeuge: 7
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungsmunition und Handnebel: ja
Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 21.10.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Altbürgermeister hat runden Geburtstag
Arnold Germann feierte seinen 70. Geburtstag

Letzten Donnerstag feierte der ehemalige Bännjer Ortsbürgermeister 
Arnold Germann seinen 70. Geburtstag. Die Kommunalpolitik prägte 
sein Leben. Schon in jungen Jahren gehörte er dem Gemeinderat 
an und auch in den Kreistag wurde er gewählt und ist immer noch 
Mitglied des Verbandsgemeinderates. Bei zwei Ortsbürgermeistern 
(Ludwig Gries und Kurt Schneider) war er 1. Ortsbeigeordneter und 
insgesamt 14 Jahre (2000 bis 2014) leitete er als Ortsbürgermeister 
die Geschicke der Gemeinde Bann. Seit seiner Pensionierung hat 
der ehemalige Schulleiter der Grundschule Weselberg ein weite-
res Steckenpferd für sich entdeckt, die Musik und im speziellen das 
Saxophon. Zusammen mit seinem Cousin Gerhard Deutscher bildet 
er das Duo Sax’n’Drums, die auf vielen Gemeindefesten aufspielen. 
Die deutsch-französische Partnerschaft in Bann wurde stark von 
ihm geprägt. Seit Beginn der Partnerschaft ist er im Partnerschafts-
ausschuss tätig und zur Zeit immer noch dessen Vorsitzender. Die 
geplante große Geburtstagsfeier musste er leider wegen der aktu-
ellen Corona Lage verschieben. Sie soll aber im nächsten Sommer 
nachgeholt werden. Ortsbürgermeister Stephan Mees sowie die bei-
den Beigeordneten Stefan Schweitzer und Thomas Denzer ließen es 
sich aber nicht nehmen dem Jubilar die Glückwünsche des Gemein-
derates sowie der gesamten Gemeinde zu überbringen.

Absage Weihnachtsmarkt
Bännjer Weihnachtsmarkt findet auch in diesem 

Jahr nicht statt
Über das 3. Adventswochenende sollte in Bann wieder der Bännjer 
Weihnachtsmarkt stattfinden. Aufgrund der aktuellen Lage haben 
sich die Vereinsvertreter und der Gemeinderat Bann jedoch schwe-
ren Herzens entschlossen den Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr 
ausfallen zu lassen. Recht herzlichen Dank für ihr Verständnis und 
bleiben sie gesund.

Tipp 4: Restabfall gibt man am besten in Mülltüten verpackt und 
nicht lose in die Mülltonne. So fällt der Abfall besser heraus und das 
Gefäß bleibt sauber. Auch Bioabfälle sollten in Papiertüten oder in 
Zeitungspapier eingewickelt werden. Legt man zusätzlich den Bio-
tonnenboden mit Zeitungspapier, Pappe oder Eierkartons aus, so 
werden Flüssigkeiten aufgenommen und der Tonneninhalt gefriert 
weniger fest. Wichtig ist, dass der Abfall locker in die Tonne gefüllt 
wird. Ebenfalls empfehlenswert sind im Handel erhältliche Säcke aus 
Papier, die in die Bioabfalltonne gestellt werden und die gesamte 
Tonne vor Anhaftungen schützen. Diese Papiersäcke sind in den Grö-
ßen 120 l und 240 l erhältlich. Tipp 5: Zusätzlich sollten die Tonnen, 
wenn möglich, frostfrei gelagert und erst morgens ab 6:00 Uhr zur 
Leerung bereitgestellt werden. Falls der Frost doch stärker ist, hilft 
nur eines: Selbst zum Spaten greifen und den Inhalt vorsichtig lösen, 
da dies nicht zu den Aufgaben der Müllwerker gehört. Sie können 
aber davon ausgehen, dass die Mitarbeiter der Entsorgungsfirmen 
auch unter widrigen Umständen ihr Bestes geben.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe.

Neuer Auftragnehmer für Gelbe Sack Abfuhr
Für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 hat das Duale 
System Interseroh Dienstleistungs GmbH die Firma Container-
dienst B & S GmbH mit der Verteilung und Abholung der Gelben 
Säcke im Landkreis Kaiserslautern beauftragt.
Die Verteilung und die Einsammlung der Gelben Säcke erfolgt nicht 
im Auftrag des Landkreises Kaiserslautern. Daher sind diese Leistun-
gen auch nicht in den Abfallgebühren enthalten. Finanziert wird der 
„Gelbe Sack“ ausschließlich über die dualen Systeme in Deutschland. 
Diese schreiben alle im Zusammenhang mit dem Gelben Sack zu 
erbringenden Leistungen aus und vergeben auch die Aufträge hier-
für. Darauf hat der Landkreis keinen Einfluss.
Achtung: Verzögerungen bei der Grundverteilung
Auf Grund der momentanen Rohstoffknappheit an Kunststoffgranu-
lat können zum Jahreswechsel nicht genügend Gelbe Säcke produ-
ziert und an die Entsorgungsunternehmen ausgeliefert werden wie 
benötigt. Dies führt derzeit, nicht nur im Landkreis Kaiserslautern, 
sondern bundesweit zu erheblichen Lieferengpässen. Hierzu hat uns 
das zuständige „Duale System Interseroh GmbH“ mitgeteilt, dass es 
derzeit versucht, zusammen mit dem neuen Entsorger „Container-
dienst B&S GmbH“ für die Grundverteilung auf dem deutschen und 
internationalen Markt genügend Gelbe Säcke zu beschaffen, um eine 
hinreichende Grundverteilung sicher zu stellen. Dennoch ist aktuell 
nicht auszuschließen, dass die Grundverteilung der gelben Säcke 
im Landkreis Kaiserslautern erst im ersten Quartal des neuen Jahres 
erfolgen kann. Über den Stand der Dinge werden wir Sie in jedem 
Fall in der Januar-Ausgabe erneut informieren. Als Übergangslösung 
empfiehlt das Duale System Interseroh den Haushalten, die aktuell 
keine Gelben Säcke mehr haben, bis zur Grundverteilung handelsüb-
liche durchsichtige Abfallsäcke zu benutzen.
Hotline für Reklamationen:
Die Firma Containerdienst B & S GmbH bietet ab dem 01.01.2022 eine 
kostenlose Hotline-Nummer 0800-00 10 227 an, da die Kreisabfall-
wirtschaft nicht für Reklamationen und Beschwerden bezüglich der 
Verteilung und Abholung der Gelben Säcke zuständig ist.

Bann
Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung, E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.
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einige davon. Sogar der geplante alljährliche Familiengottesdienst 
am 24.12.2021 wurde nun auch abgesagt. Verzagen und verkramen 
wir nicht und blicken an dieser Stelle mit großer Zuversicht und Hoff-
nung auf eine bessere Zeit im Jahr 2022. Die prot. Kirche hat des-
halb schon als Vorankündigung auf den 3.7.2022 ein Familienfest 
mit Gottesdienst in den Terminplan mit aufgenommen. Damit nicht 
auch noch die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest auf 
unsere Stimmung drückt, hat sich die Gemeinde zusammen mit vie-
len Unterstützern wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht. Am 
4.12. und 5.12.2021 hat sich der Nikolaus mit seinen Gefährten ange-
kündigt und wird alle Krickenbacher Straßen mit lautem Geknatter, 
blinkenden Lichtern und fröhlicher Nikolausmusik durchfahren. 
Unsere Kinder und Senioren (ab 75J.) werden mit einem kleinen 
Geschenk, das selbstverständlich „Corona-Konform“ überreicht, bzw. 
vor die Tür gestellt wird, überrascht.
Fahrplan und Uhrzeit:
4.12.2021 ab 15:00 Uhr werden folgende Straßen nacheinander 
angefahren: Talstraße, Mühlstraße, Görzbornstraße, Turnstraße, Berg-
straße, Steinhügelstraße, Ringstraße, Flurstraße, Ameisenhof
5.12.2021 ab 15:00 Uhr werden folgende Straßen nacheinander 
angefahren: Hauptstraße, Lindener Straße, Auf dem Kleehügel, Eck-
straße, Hirtenbachstraße, An der Rutsch, Kirschhügel, Wiesenstraße, 
Dingelbachstraße, Heidenhügelstraße, Heidenhalde, Haberfeld-
straße, Im Haberfeld
Das Nikolausteam wünscht Ihnen allen eine schöne Adventszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2022!

Adventsfenster 2021
Liebe Krickenbacher, wir freuen uns, dass wir wieder in diesem Jahr 
die Aktion der Adventsfenster durchführen können. Hierfür ein herz-
liches Dankeschön an alle Mitwirkenden.
Einen ganz besonderen Dank an Tanja und Udo Mang, die mit viel 
Engagement einen Adventskalender für die stillen und aktiven Fens-
ter zusammengestellt haben. In diesem Jahr soll wieder eine Spen-
denaktion gestartet werden, die unserer KITA zugutekommen soll. 
Die Spenden können bei den Ausrichtern der aktiven Fenster oder 
direkt bei Tanja und Udo Mang abgegeben werden. Die jeweilige 
Eröffnung der Adventsfenster findet um 18:00 Uhr statt. Zur Eröff-
nung des 1. Adventsfensters bei Martins Kegelbahn singt unser 
Frauenchörchen unter der Leitung von Julia Zimmer. Für die Einhal-
tung der aktuellen Corona-Regeln sind die jeweiligen Ausrichter der 
Adventsfenster verantwortlich. Alle Teilnehmer an den Adventsfens-
tern, wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit.

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0171  2029305

Sonstige amtliche Mitteilungen

Einladung zum Cafe Harmonie!
Wir laden alle Senioren, ab 60 Jahre, die geimpft oder genesen, sind 
zum vorweihnachtlichen Feiern ein.
Am Donnerstag, 9. Dezember von 14.30 - 17.00 Uhr im Bürgerhaus 
Hauptstuhl, wollen wir uns gemeinsam in die schöne Adventszeit 
einstimmen.
Liebe Grüße vom Team, das sich darauf freut. Sie begrüßen zu dürfen.

Absage Weihnachtsmarkt
Liebe Mitbürger/innen, liebe Kinder, verehrte Gäste,
leider müssen wir auch in diesem Jahr unseren Weihnachtsmarkt 
aufgrund der schwierigen Corona Lage absagen.
Nach Rücksprache mit den beteiligten Vereinen, haben sich die 
Verantwortlichen darauf verständigt, zum Schutz der Bürger/
innen und der ehrenamtlichen Helfer/innen dieses Risiko nicht 
einzugehen.
Alle Beteiligten hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen 
und Ihren Familien, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr.

Kindsbach
Ortsbürgermeister Knut böhlke 
Sprechstunde dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donners-
tags zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt. 
Geimpfte, genesene oder getestete Senioren, die nicht alleine zu 
Hause sitzen wollen, sind herzlich ins Alte Pfarrheim eingeladen. 
Die Hygienevorschriften sind zu beachten.

Krickenbach

Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung. 
E-Mail: info@uwe-vatter.de, Tel.: 06307 993666
www.krickenbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Adventszeit 2021
Liebe Krickenbacher*innen, leider nimmt die Corona-Pandemie 
kein Ende und beeinflusst nach wie vor unser aller Leben. Liebge-
wonnene Feste und Feierlichkeiten mussten wir auch in diesem Jahr 
bereits absagen. Das Maibaumfest; das Dorffest; z.T. auch die Kerwe; 
die Adventsfeier der Senioren und der Weihnachtsmarkt sind nur 
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Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen
Tel.: 06371 1300880

Internet: www.artothek.landstuhl.de
E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung zur Änderung der Satzung 
der Stadt Landstuhl über die 

Fernwärmeversorgung in Teilen der 
Stadt Landstuhl vom 6. Oktober 2021

Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat aufgrund der §§ 24, 
26 und 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) am 5. 
Oktober 2021 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

Artikel 1:
§ 3 der Satzung erhält folgende Fassung:

§ 3
Anschluss- und Benutzungszwang und Gebietsbeschreibung

In dem Gebiet der Stadt Landstuhl, welches in der Planzeichnung 
Anlage 1 mit einer roten Linie umgrenzt ist, wird Anschluss- und 
Benutzungszwang ausgesprochen. Die Planzeichnung Anlage 1 ist 
Bestandteil dieser Satzung.
Die Grenzen des Gebietes verlaufen wie folgt:
Beginnend am Bismarckturm der nordwestlichen Grenze der Grund-
stücke Plan-Nr. 876/19 und 876/72, diesem nach Südwesten folgend 
und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung abknickend bis zur 
Straße Plan-Nr. 1040 (Tor West) Dr.-Hitzelberger-Straße.
Von hier aus in westlicher Richtung dem nördlichen Straßenrand 
(Plan-Nr. 1040, 965/18, 1048, 873/10, 873/8, 872/16, 872/13, 873/5 
und 873/4) folgend zur südöstlichen Grundstücksecke des Grundstü-
ckes Plan-Nr. 871/31.
Das Grundstück Plan-Nr. 871/31 nach Norden und abknickend nach 
Westen und schließlich nach Süden umschließend bis zur L 470. 
Dieser am Südrand des Grundstückes Plan-Nr. 871/31 nach Osten 
folgend bis zur südöstlichen Grundstücksecke des Grundstückes 
Plan-Nr. 871/31.
Von hier aus die Dr.-Hitzelberger-Straße (Grundstück Pl.-Nr. 873/4) 
überspringend, folgt die Grenze dem südlichen Straßenrand in östli-
cher Richtung (Grundstück Pl.-Nr. 873/4 und 873/5) bis zur Kreuzung 
mit dem Weg Plan-Nr. 872/2, diesem entlang folgend in südlicher 
Richtung bis zur L 470.

Nachtrag zum Volkstrauertag

Im Gedenken an alle Kriegsopfer fand am 14.11.2021 unter Mitwir-
kung der Freiwilligen Feuerwehr Krickenbach, dem kath. Kirchenchor 
sowie Kirchenvertreterinnen Ute Zirkel und Melanie Hinrichs eine 
würdevolle Feierstunde statt. Großen Dank an alle Mitwirkenden und 
Besuchern der Feierstunde und an Christina und Regina Vatter, die im 
Vorfeld das Ehrenmal wieder
mit schönen Pflanzen hergerichtet haben.

Uwe Vatter, Ortsbürgermeister

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sickingenstadt Landstuhl
stadtbürgermeister ralf Hersina
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail:  ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Museum der Sickingenstadt

in der Zehntenscheune, 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Bei besonderen Anlässen (Zeiten werden in der Presse 

und an dieser Stelle veröffentlicht).
Für Interessenten, Gruppen und Schulen Anmeldung bei der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Tel. 06371/83-0.
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Werden an öffentlichen Straßen, die noch nicht mit einer Fernheiz-
leitung ausgestattet sind, aber später damit versehen werden sol-
len, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen der Stadtwerke alle 
Einrichtungen für den späteren Anschluss vorzubereiten. Das glei-
che gilt, wenn bereits bestehende Bauten durch An- oder Umbau 
wesentlich geändert werden.
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der Grundstücke haben 
die Verlegung und Unterhaltung von Fernwärmeleitungen, die 
unmittelbar der Versorgung ihres Grundstückes dienen, zu dulden.
Beauftragte der Stadt Landstuhl und der Stadtwerke Landstuhl sind 
berechtigt, das anschlusspflichtige Grundstück zu Kontrollzwecken 
sowie zur Verlegung, Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der 
Fernwärmeleitungen zu betreten.

artikel 2:
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Landstuhl, den 06. Oktober 2021
gez. Hersina, Stadtbürgermeister

Hinweis:
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf Folgendes hin-
gewiesen: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Landstuhl, den 6. Oktober 2021
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister
Anlage 1 zur Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Landstuhl 
über die Fernwärmeversorgung in Teilen der Stadt Landstuhl vom 
06.10.2021

Von hier aus am nördlichen Straßenrand der L470 (Plan-Nr. 968/35) 
nach Osten bis zur Langwiedener Straße und von dort entlang des 
nördlichen Straßenrandes der Langwiedener Straße weiter in östli-
cher Richtung bis zur südöstlichen Ecke des Kasernengeländes (Plan-
Nr. 876/72).
Entlang der östlichen Grundstücksgrenze dieses Kasernengeländes 
(Grundstück Plan-Nr. 876/72) bis zur Luitpoldstraße (Grundstück 
Plan-Nr. 876/68). Die Luitpoldstraße am Tor Ost überquerend, an der 
östlichen Grenze der Grundstücke Plan-Nr. 873/32 in nördliche und 
anschließend in westlicher Richtung bis zur Grenze des Grundstü-
ckes 876/30. Der östlichen Grenze dieses Grundstückes nach Norden 
und Nordosten folgend bis zur Grenze des Grundstückes Plan-Nr. 
876/72 und von dort weiter in nordöstlicher und nördlicher Richtung 
bis zum Ausgangspunkt Bismarkturm (Nordwestecke des Grund-
stücks Plan-Nr. 876/19).
Die Grundstückseigentümer und sonstigen dinglich Berechtigten 
sind verpflichtet, ihre Grundstücke, auf denen Wärme verbraucht 
wird oder werden wird, an die öffentliche Fernwärmeversorgung der 
Stadtwerke Landstuhl anzuschließen.
Ausgenommen von dieser Verpflichtung bleiben die Grundstücke, 
auf denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung emissions-
arme Heizungseinrichtungen betrieben werden.
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude, in denen 
Wärme benötigt wird, so ist jedes dieser Gebäude anzuschließen.
Auf Grundstücken, die an die öffentliche Fernwärmeversorgung 
angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wärme ausschließlich 
aus dem Wärmeversorgungsnetz zu decken.
Diese Verpflichtung obliegt neben den Grundstückseigentümern 
und sonstigen dinglich Berechtigten allen Bewohnern der Gebäude 
und sonstigen Wärmeverbrauchern.
Der Einbau von Anlagen zur Raumheizung mit Kohle, Kohle- oder 
Braunkohleprodukten, Holz, Mineralöl oder anderen Stoffen, die 
auch Rauch oder Abgase entwickeln können, ist auf den anschluss-
pflichtigen Grundstücken nicht gestattet.
Zulässig ist die Verwendung von Sonnenenergie zur Wärmeerzeu-
gung sowie der kurzfristige periodische Kleinverbrauch von Heiz-
geräten und Küchengeräten, die mit anderen Energien betrieben 
werden. Die Verwendung von Holz und Holzkohle in offenen Kami-
nen, Gartenkaminen, Grillgeräten usw. ist im Rahmen der Gesetze zu 
privaten Zwecken gestattet.
Die Stadt gibt öffentlich bekannt, welche Straßen mit betriebsferti-
gen Fernheizleitungen versehen sind.
Mit Ablauf eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe ist der 
Anschlusszwang begründet.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander-
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell – Ansprechend – Attraktiv

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 29.11.2021-
02.12.2021 Übungen der Bundeswehr durchgeführt werden sollen, 
bei denen auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betrof-
fen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: ARTEP- Marsch
Leitung: 1./FschJgRgt 26
Übungsraum: Landstuhl
Truppenstärke: 80 Soldaten
Radfahrzeuge: 30
Kettenfahrzeuge: nein
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungsmunition
und Handnebel: ja
Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 21.10.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Durchführung eines Testbetriebes 
zur Einbahnregelung im Bereich der 

Kaiserstraße
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Sickingenstadt Landstuhl

Testphase Einbahnregelung

Kaiserstraße in Landstuhl
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Bekanntmachung
Die Mitglieder des Kultur- und Vereinsausschusses der Sickingen-
stadt Landstuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Dienstag, den 07.12.2021, 17:00 Uhr,
in der Stadthalle, Kaiserstraße 39, 66849 Landstuhl.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Coronabekämpfungs-
verordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sit-
zung die 3G-Regel. Personen, die weder geimpft noch genesen 
sind, müssen einen offiziellen negativen Testnachweis vorlegen, 
der nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnach-
weis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und hal-
ten Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Schlussbesprechung und Feststellung des Jahresabschlusses 

2020 der Stadthalle Landstuhl
2. Rahmenkonzept Stadthalle Landstuhl
3. Gebührensatzung Stadthalle Landstuhl
4. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 26.11.2021
gez. Hersina, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Hauptausschusses der Sickingenstadt Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Dienstag, den 07.12.2021, 18:30 Uhr,
in der Stadthalle, Kaiserstraße 39, 66849 Landstuhl.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Coronabekämpfungs-
verordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sit-
zung die 3G-Regel. Personen, die weder geimpft noch genesen 
sind, müssen einen offiziellen negativen Testnachweis vorlegen, 
der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ein vor Ort durchge-
führter Schnelltest ist nicht zulässig. Geimpfte und genesene 
Personen benötigen keinen Testnachweis. Bitte kommen Sie 
entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten Ihren Nachweis 
bereit. Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „DRK“ gem. §§ 13a und 

13 BauGB;
Vorhaben - und Erschließungsplan „DRK“;
Abwägungs- und Satzungsbeschluss gem. den §§ 3, 4, 4a und 
10 BauGB

2. Vorhabenbezogener Bebauungsplanentwurf „Solarpark Am 
Fleischackerloch“;
Abwägungs- und Satzungsbeschluss nach den §§ 3, 4, 4a und 
10 BauGB

3. Aufstellung des Bebauungsplans „Innenstadt-Vergnügungs-
stätten, 1. Teiländerung“, Sickingenstadt Landstuhl

4. Anschaffung Radlader für die Stadtgärtnerei Landstuhl
5. Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“

-Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde 
Landstuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO-

6. Wiederkehrende Ausbaubeiträge, Beschluss der Satzung für 
den Bereich der Innenstadt mit dem GE Nord

7. Errichtung Urnenwände Nummer 06 und 07
8. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
9. Grundstücksangelegenheiten
9.1 Ankauf von Grundstücken
9.2 Verpachtung von Grundstücksflächen
10. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
10.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
10.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 26.11.2021
gez. Hersina, Stadtbürgermeister
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Weckt den Weihnachtsmann – ein unterhaltsames Familienpro-
gramm mit den schönsten Weihnachts- und Winterhits von Volker 
Rosin. Dass er nach seinem Konzert noch ausgiebig für Autogramm-
wünsche und Fotos inmitten seiner kleinen Fans zu finden ist, ist für 
ihn selbstverständlich. Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle 
Landstuhl Telefon 06371-92340
oder unter www.reservix.de oder www.stadthalle-landstuhl.de
Ticketpreise: Kinder: 10,00 Euro und Erwachsene: 14,00 Euro
Einlass: 14:00 Uhr

einlass gem. Corona-Verordnung  
vom 24.11.2021

Die Veranstaltungen dürfen nur Geimpfte und Genesene besuchen. 
Ausnahmen sind Kinder bis 12 Jahren. Diese sind laut Corona-Verord-
nung des Landes Geimpften und Genesenen gleichgestellt. Kinder 
und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren müssen einen negati-
ven Testnachweis vorlegen, der maximal 24 Stunden alt sein darf.
Bei Einlass wird der Impfausweis, Genesenen-Nachweis bzw. der 
negative Schnelltest (für Jugendliche bis 17 Jahre) sowie der Per-
sonalausweis kontrolliert. Die Kontaktdaten werden per Luca- bzw. 
Corona-App oder Formular aufgenommen. In der Stadthalle (auch 
am Platz) besteht Maskenpflicht.

„das tapfere schneiderlein“ mit dem 
saarländischen marionettentheater

neuer Termin samstag, 22. Januar 2022, 15:00 Uhr
Die Veranstaltung „Das tapfere Schneiderlein“ mit dem Saarländi-
schen Marionettentheater wurde vom 11. dezember 2021 auf den 
22. Januar 2022 verschoben. Die gekauften Eintrittskarten behal-
ten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Das Märchen „Das tapfere 
Schneiderlein“ handelt von einem armen Schneider, der eines schö-
nen Tages, durch einen Schwarm Fliegen, beim Essen eines Marme-
ladenbrotes, gestört wird. Genervt von dem Rumgesurre, schlägt er 
inmitten der Fliegen und tötet mit einem Schlag sieben Stück. Aus 
Stolz näht er sich prompt den Satz: „Sieben auf einen Streich“ auf 
seinen Gürtel und macht es sich fortan zur Aufgabe, jedermann von 
seiner Geschichte zu berichten.

In der Sickingenstadt Landstuhl ist es geplant, im Zuge der Kaiser-
straße für den Bereich Kreuzung Hauptstraße und ehem. Pallman’s 
Eck dauerhaft eine Einbahnstraßenregelung einzurichten.
Diese soll vorab für die Dauer von 3 Monaten erprobt, geprüft und 
auf Stärken und Schwächen getestet werden und findet in der Zeit 
von 01.12.2021 bis 28.02.2022 statt.
Die hierfür erforderlichen verkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Ein-
richtung der Einbahnregelung werden am 01.12.2021 gegen 10.00 
Uhr umgesetzt. Danach wird für den fließenden Verkehr lediglich 
die Möglichkeit bestehen die Kaiserstraße im o.g. Bereich in einer 
Richtung, Fahrtrichtung Hauptstuhl, zu nutzen.
Zur Erprobung des Echtbetriebes wird die Ampelanlage im Bereich 
ehem. Pallman’s Eck abgeschaltet. In diesem Zuge werden für Fuß-
gänger vorübergehende Fußgängerüberwege angelegt.
Die Erreichbarkeit der Grundstückszufahrten wird auch während der 
Testphase gegeben sein.
Während der Testphase kann die Haltestelle in Höhe der Poststraße 
nicht bedient werden, diese wird für die Fahrgäste an die Haltestelle 
„Zehntenscheune“ verlegt.

Landstuhl, 12.11.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

-Straßenverkehrsbehörde-

Stadthalle Landstuhl

Öffnungszeiten Ticketservice:
Das Ticket-Servicebüro der 
Stadthalle Landstuhl ab Don-
nerstag, 08.07.2021 wie folgt 
geöffnet:
Donnerstag:
 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr

Volker rosin - Weckt den 
Weihnachtsmann!

das Weihnachtskonzert für die ganze Familie
am samstag, den 4. dezember 2021, 15:00 Uhr

Das ist ja kaum zu glauben: Die Weihnachtszeit ist da und der Weih-
nachtsmann schläft immer noch. Da gilt es schnell zu handeln. Vol-
ker Rosin hat seine schönsten Lieder im Gepäck, um gemeinsam mit 
allen Kindern den Rauschbarträger zu wecken. Beim Singen, Sprin-
gen und Tanzen gibt es kein Halten mehr und es geht fröhlich durch 
die Winter- und Weihnachtszeit. Bekanntes und Unbekanntes ist zu 
hören – und ein paar Überraschungen sind natürlich auch dabei. Da 
werden „24 Türchen“ geöffnet, der „Weihnachtsstern“ besungen und 
es wird kräftig mit der „Schneefrau“ getanzt. „Nikolaus und Nikoletta“ 
zeigen den Kindern ein lustiges Fingerspiel und alle fahren mit der 
„Weihnachtsbahn“ durchs verschneite Winter Wunderland. Ob der 
Weihnachtsmann vom Gesang der Kinder wirklich wach wird? In der 
Ferne hört man auf jeden Fall sein kräftiges „Ho ho ho“!
Zum Finale wird traditionell das Lied „Feliz Navidad“ in deutscher und 
spanischer Sprache gesungen - und spätestens dann können auch 
die Eltern fröhlich mit einstimmen. Vor und auf der Bühne entwickelt 
sich ein fröhliches Miteinander - und Rosins Ohrwürmer bleiben 
auch nach dem Konzert noch lange im Ohr - und helfen so mit, das 
Warten auf das Fest zu verkürzen.
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Mittelbrunn

Ortsbürgermeister dr. altherr
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses der Gemeinde Mit-
telbrunn wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Montag, den 06.12.2021, 20:00 Uhr,
im Gemeindezentrum, Kirchenstraße 17, 66851 Mittelbrunn.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Coronabekämpfungs-
verordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sit-
zung die 3G-Regel. Personen, die weder geimpft noch genesen 
sind, müssen einen offiziellen negativen Testnachweis vorlegen, 
der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ein vor Ort durchgeführ-
ter Schnelltest ist nicht zulässig. Geimpfte und genesene Perso-
nen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und hal-
ten Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Unterhaltung Wirtschaftswege
2. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
2.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
2.2 Mitteilungen der Verwaltung

Mittelbrunn, den 26.11.2021
gez. Dr. Walter Altherr

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Informationsveranstaltung Deutsche 
Glasfaser

Aufgrund der unsicheren Pandemielage wird die am 08.12.2021 
vorgesehene Veranstaltung abgesagt.
Um mit schnellem Internet versorgt werden zu können, benöti-
gen wir eine Anschlussdichte von 40%. Derzeit liegen wir erst bei 
12%. Ich bitte deshalb alle Haushalte, sich für einen kostenlosen 
Anschluss an das Glasfasernetz zu entscheiden. Unser Ansprech-
partner vor Ort ist Herr Wolfram Kuhlmann, Tel. 0172 2868 449, er 
kann Ihnen alle Fragen hinsichtlich des FFTH-Glasfaseranschlus-
ses beantworten. Mit freundlichen Grüßen Dr.Walter Altherr, Orts-
bürgermeistet

Oberarnbach
Ortsbürgermeister reiner Klein
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0173/ 3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Ruftaxilinie 2585 für Oberarnbach
von Wallhalben - über Oberarnbach - nach Landstuhl Bahnhof 
und umgekehrt.
Tel.: 0170/4752835, Anmeldung spätestens 1 Stunde vor Fahrtbe-
ginn.

Weit über 100 Jahren verbindet das Saarländische Marionettenthea-
ter eine Familientradition mit den künstlerischen Möglichkeiten des 
heutigen Figurentheaters.
Die Puppen wurden zum großen Teil noch vom Urgroßvater der heu-
tigen Akteure liebevoll von Hand geschnitzt.
Um die Phantasie der kleinen Gäste anzuregen, werden sie bewusst 
in das Spiel mit einbezogen. Auch durch Zurufe oder Sprechen mit 
den Figuren werden sie mit großer Begeisterung selbst ein Teil der 
Handlung.
Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl Telefon 06371-
92340
oder unter www.reservix.de oder www.stadthalle-landstuhl.de
Ticketpreise: Kinder: 6,00 Euro und Erwachsene: 10,00 Euro
Einlass: 14:00 Uhr

Linden

Ortsbürgermeisterin nicole meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net
www.gemeinde-linden.de

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Linden

von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr im Kath. Pfarr-
heim
Anmeldung 1-(2) Tag(e) im Voraus unter 
0175/1909862

Täglich frisch zubereitet!
Vor- oder Nachspeise und Hauptgericht für 4,50 EUR
Möglichkeit der Lieferung nach Hause für 5,50 EUR
Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt ausschließlich die 
Lieferung Nachhause.
Speiseplan vom 6. Dezember bis 10. Dezember 2021
Montag:
Hackfleisch-Kartoffel-Auflauf, dazu grüner Salat
*Vanillepudding mit Himbeersoße *
Dienstag:
Rindergeschnetzeltes mit Kroketten und Broccoli
*Quark mit Früchten*
Mittwoch:
Blumenkohlcremesuppe mit fr. Baguette
* Milchreis mit Zimt und Zucker *
Donnerstag:
Nürnberger Rostbratwürste, dazu Röstkartoffeln und Gurkensalat
*Kuchen*
Freitag:
Fisch-Nuggets mit Kräuterrahmsoße und Gemüsereis
*Waffeleis*

Nicole Meier, Ortsbürgermeisterin

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Wir freuen uns, dass dieses Jahr wieder ein Adventskalender mit weihnachtlich  
gestalteten Fenstern die dunklen Abende erhellen wird.
Unsere weihnachtliche "Gellerieb" zeigt, wo und ab wann ein Fenster beleuchtet ist. 
Die Erö�nungen �nden werktags (Montag bis Freitag) um 18:00 Uhr und am Wochenende 
um 17:00 Uhr statt. 
Aufgrund der momentanen Situation werden alle Fenster still geö�net. 

Das erste geschlossene Fenster erleuchtet am Mittwoch, 01.12.2021 die Grundschule Linden
um 18:00 Uhr. (keine ö�entliche Feier)

Wir danken allen ganz herzlich fürs Mitmachen und wünschen 
eine besinnliche Vorweihnachtszeit !

        

Mo - Fr   18:00 Uhr

Sa + So  17:00 Uhr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

Grundschule

Hauptstraße 74

Kreuzdelle 12

Schulstraße 1

Hauptstraße 3

Bergstraße 7

Gemeinde
Bergstr. 2

Hauptstraße 75

Kreuzdelle 37

Gartenstraße 13

Hauptstraße 66a

Flürchenstraße 26 Flürchenstraße 6

Kreuzdelle 18

Flürchenstraße 30

Hintere Weiherstr. 1

Hauptstr. 20

Kreuzdelle 11

Talstraße 8

Haupstraße 62

Hauptstraße 18

Prot. Kirche

Flürchenstraße 12

Bergstraße 2

Gelleriebe-Adventskalender 2021

Ihr Linnemer Adventskalender-Team

Adventsfenster 2021

Beim letzten Advenstkalender hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier nochmal der aktuelle Adventskalender.
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Weihnachtsessen der ehrenamtlichen 
Helfer und des Gemeinderates

Liebe Mitglieder des Gemeinderates und liebe ehrenamtliche Helfer,
als Ortsbürgermeister bedanke ich mich ausdrücklich bereits jetzt 
für die Zeit, die Sie in diesem Jahr ehrenamtlich für die Gemeinde 
geopfert haben.
Der Gemeinderat hat in dieser schwierigen Zeit sehr aktiv zum Wohle 
der Gemeinde gearbeitet und wichtige Entscheidungen getroffen.
Viele ehrenamtliche Helfer leisten das ganze Jahr ungezählte Stun-
den für die Gemeinde. Dazu gehören auch immer wieder kleine 
Sach- und Materialspenden, also Geldbeträge, die für das Allgemein-
wohl, ohne Weiteres, ausgegeben werden. Ihnen allen gilt ausdrück-
lich ein großes Dankeschön.
Aufgrund der aktuellen Infektionslage, wird das Weihnachtsessen 
bedauerlicherweise nicht stattfinden. Sicherlich wird es zu einem 
späteren Zeitpunkt einmal Gelegenheit geben, dass wir uns gemein-
sam zusammenfinden und ich Ihnen meinen persönlichen Dank 
noch einmal aussprechen kann.

Ihr
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister

Stelzenberg
Ortsbürgermeister  Fritz geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Trippstadt

Ortsbürgermeister Jens specht
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Trippstadt wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf

Dienstag, den 07.12.2021, 18:30 Uhr,
in der Karlstalhalle, Auf der Steig 3, 67705 Trippstadt.
Gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 5 der 28. Coronabekämpfungs-
verordnung für Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 gilt für die Sit-
zung die 3G-Regel.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen 
offiziellen negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 
24 Stunden sein darf.
Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnach-
weis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und hal-
ten Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Neuwahlen in den Ausschüssen
3. Abschaffung Fremdenverkehrsbeitrag A
4. Änderungssatzung zur Erhöhung der Kurtaxe
5. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018
6. Neufassung der Friedhofssatzung in Anlehnung an die Mus-

tersatzung des Gemeinde- und Städtebundes
7. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung
8. Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 

der Ortsgemeinde Trippstadt
9. Nutzung der angemieteten Räumlichkeiten in der Steiggasse 12
10. Grundsatzbeschluss zur Durchführung einer Privaterschlie-

ßung im Baugebietes „Eschhebelloch“

Queidersbach

Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371 1300730, Mobil: 0171/5535229,
Mail: ralph-simbgen@t-online.de
www.queidersbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Seniorenessen
Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer liefern weiterhin 
das Seniorenessen in Queidersbach und Bann aus, welches im 
Pfarrheim in Linden täglich frisch zubereitet wird.
Wer gerne Essen geliefert bekommen möchte, kann sich bei Wal-
traud Gries 0176/31611350 mit 1-2 Tage im Voraus melden. Den 
Speiseplan finden Sie im Amtsblatt unter der Rubrik Linden.

Schopp
Ortsbürgermeister dr. Klaus nahlenz 
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0171 3394663, Mail: klaus-nahlenz@nahlenz.de 
www.gemeinde-schopp.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Schopp
Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen zu 5,90 € statt. Die Lie-
ferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Der Wochenplan 
wird jeweils montags mit der ersten Lieferung ausgeteilt. Bestel-
lung und Info unter Restaurant Eichwalstuben, Tel. 06307-4330 
oder 0176-84361507.

Dr. Klaus Nahlenz, Ortsbürgermeister

Kleinteiliger Elektroschrott
Die Gemeinde weist darauf hin, dass kleinteiliger Elektroschrott in 
einer gekennzeichneten Mülltonne entsorgt werden kann. Diese 
Sammelstelle befindet sich auf der rechten Seite der Bäckerei Dusch 
in der Durchfahrt. Der Elektroschrott kann jederzeit selbstständig 
dort in die Tonne eingebracht werden. Größere Elektroteile wie bei-
spielsweise Kühlschränke, sind nach wie vor, direkt bei der ZAK zur 
Abholung anzumelden.

Ihr
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister

Weihnachtsveranstaltung  
für ältere Mitbürger

In den vergangenen Jahren war es üblich, zum Jahresende eines 
Weihnachtsveranstaltung auszurichten, die sich insbesondere an 
unsere älteren Mitbürger richtet.
Gerade diese Mitbürgerinnen und Mitbürger gehören zu einer 
erhöhten Risikogruppe, die im Falle einer Infektion mit dem Corona-
Virus, eher schwerer erkranken.
In Fürsorge und Verantwortung für diese Mitbürger, wollen wir 
natürlich keine größere Infektionsgefahr durch eine gemeinsame 
Veranstaltung schaffen.
Ich bitte deshalb alle Mitbürgerinnen und Mitbürger um Verständnis, 
dass diese Veranstaltung aufgrund der derzeitigen Infektionslage in 
diesem Jahr nicht stattfinden kann. Ich wünsche Ihnen eine besinnli-
che Adventszeit und frohes Weihnachtsfest.

Ihr
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister
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überreicht bekommen. Auf Euer Erscheinen freuen sich der Ortsbür-
germeister und seine fleißigen Helfer.
Das beigefügte Bild zeigt den letztjährigen Nikolaus am Faselstall vor 
einem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum:

Auch dieses Jahr stiftete die Fa. 
Weihnachtsbäume Stephan Cher-
dron wieder eine wunderschöne 
und prächtige Tanne aus den 
umliegenden Wäldern, die die 
Gemeindearbeiter mit dem Stif-
ter aufgestellt und geschmückt 
haben.
Bereits letzte Woche wurde 
die Gründung eines Komitees 
angekündigt, welcher voraus-
sichtlich ab dem 10. Dezember 
besonders schön weihnachtlich 
geschmückte Häuser und Woh-
nungen von außen begutachten 
und bewerten wird. 

Den drei aus unserer Sicht 
gelungensten Objekten winken 
Preise in Form von Gutscheinen 
hiesiger Lokalitäten sowie ein 
vom Bürgermeister zu über-
bringender Geschenkkorb. Dem 
vorläufigen „Prüfungskomitee“ 
gehören die Damen Birgit Bonin, 
Gerlinde Mettra, die Herren Josef 
Lenhardt, Fabian Härtel und ich 
an. Als Prüfungskriterien werden 
beispielsweise Merkmale wie 
künstlerischer Aufwand, Schwie-
rigkeitsgrad sowie Gesamtbild 
herangezogen. Alle Bewerten-
den sind sich natürlich klar dar-
über, dass die Entscheidungen 
immer subjektiv gefällt werden 

und keiner wissenschaftlich mathematischen Prüfung standhalten 
werden. Vielmehr sind alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde als 
Gewinner dieser Aktion anzusehen, dürfen sie sich doch am Ergebnis 
erfreuen.
Ich nehme gerne Bewerbungen zu einer Teilnahme hierfür an,
gerne per Facebook Messenger oder E-Mail.
Die finanzielle Lage von Trippstadt kann zutreffend als „angespannt“ 
charakterisiert werden. Nachdem die Kommunalaufsicht nun einen 
Kreditantrag zur Wiederherstellung des Spiel-platzes Langensohl 
abgelehnt hat, bleibt uns nur die Selbsthilfe. Freiwillige Spenden 
werden gerne auf der Kontoverbindung:
DE94 5405 0220 0000 0000 83
Verwendungszweck Spielplatz Langensohl
angenommen.

Tatkräftige freiwillige Helfer können sich bei mir bitte auch gerne auf 
Facebook oder per E-Mail melden.
Ich wünsche uns allen Gesundheit und einen möglichst geruhsamen 
Advent!

Jens Specht
Ortsbürgermeister

11. Projekt „Breitbandnetzausbau im Landkreis Kaiserslautern“
- Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde 
Landstuhl gemäß § 67 Abs. 5 GemO“

12. Einführung des Dienstradleasings
13. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
13.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
13.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
14. Rechtsstreit - Stellungnahme der Ortsgemeinde
15. Grundstücksangelegenheiten
15.1 Neubaugebiet „Heidenkopf II“

- Vergabe eines Bauplatzes
16. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
16.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
16.2 Mitteilungen der Verwaltung

Trippstadt, den 29.11.2021
gez. Specht, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Martinsumzug Kindertagesstätte 
Trippstadt

Am Dienstag, 09.11.2021 um 17 Uhr war es wieder soweit. Die Kin-
der des Kindergartens Trippstadt kamen mit ihren selbstgestalteten 
Laternen und sammelten sich für den Martinsumzug. Begleitet wur-
den sie von Geschwistern und Eltern.
In einem großen Kreis um ein aus Stöcken und Transparentpa-
pier gebasteltes Feuer wurden Martinslieder gesungen und die 
Geschichte von St. Martin und dem Bettler nachgespielt.
Anschließend führte der Umzug in den Schlosspark, wo die Blas-
kapelle Trippstadt die Umzügler mit Martinsliedern empfing. Eine 
gelungene und wunderbare Darbietung.
Schöne, bunte Gläser mit Teelichtern wiesen den Weg durch den 
Schlosspark. Zurück im Kindergarten gab es für alle Kinder Martins-
brezeln. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Bäckerei 
Slama in Trippstadt, der es schon seit vielen Jahren eine Herzensan-
gelegenheit ist den Kindern eine Martinsbrezel zu spendieren.
Der Förderverein der Kindertagesstätte verkaufte zu Gunsten des 
Kindergartens von Kindern gestaltete Briefkarten. Allen Helferinnen 
und Helfern, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben sei an 
dieser Stelle nochmals unser aller Dank ausgesprochen.

Adventsfenster Trippstadt 2021
Auch in diesem Jahr werden in Trippstadt wieder Adventsfenster 
stattfinden. Vielen Dank an alle die sich bereit erklärt haben mitzu-
machen.
Leider ist auch in diesem Winter die Situation nicht ganz einfach.
Da überwiegend private Haushalte an den Adventsfenstern teilneh-
men und es im privaten Bereich bislang keine Kontakteinschränkun-
gen sind, kann jede Familie selbst entscheiden, wie bei ihnen das 
Fenster stattfindet.
Es wird stille Fenster geben, also Fenster, die dekoriert und beleuch-
tet sind und sonst nicht.
Außerdem gibt es Familien, die zusätzlich eine Geschichte lesen und 
das diesjährige Lied singen. Und es gibt Adventsfenster, die auch mit 
Glühwein, Punsch und Plätzchen sind.
Manche entscheiden kurzfristig, deshalb können wir es jetzt noch 
nicht ankündigen.
Die Veranstaltung und die Liste mit allen Adressen werden über 
Handzettel, in Geschäften ausgehängte Zettel, die Homepage der 
Gemeinde Trippstadt und die von der Tourist-Info Trippstadt übli-
cherweise genutzten Plattformen (wie z.B. Facebook) veröffentlicht.
Ich wünsche Ihnen allen eine frohe und gesegnete Advents-und 
Weihnachtszeit und viel Spaß bei den Fenstern!

Birgit Bonin

Liebe Trippstadterinnen, liebe 
Trippstadter,

wie bekannt, kommt auch in diesem Jahr am 06. Dezember wie-
der der Nikolaus. Kinder, die sich ab 17:00 Uhr - je nach geltender 
Corona-Lage - entweder mit den Eltern am Weihnachtsbaum beim 
Faselstall in dem ausgewiesenen Parcours mit ihrem Auto einreihen 
oder zu Fuß erscheinen, werden vom Nikolaus ein süßes Geschenk 



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 20 Ausgabe 48/2021 - Mittwoch, 1. Dezember 2021



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 21 Ausgabe 48/2021 - Mittwoch, 1. Dezember 2021

 

 

Forstamt Kaiserslautern 

Kontakt: 0631/341980 

Ansprechpartner: Försterin Britta Pecho 

 

Sa 04.12.2021  

11:00 - 16:00 Uhr 
 

WEIHNACHTSBÄUME 
SELBER SCHLAGEN 
im Revier Finsterbrunnen- Gemeinde Schopp 

 

Für die Veranstaltung gelten die 3Gs  

(Geimpft, Genesen, Getestet) 

 

Wo? Von Schopp kommend in 
Richtung Schmalenberg und an der 
abknickenden Vorfahrt geradeaus in 
den Wald 
(Waldabteilung Schafdell) 
 

Nordmanntanne 

ca. 20 €/lfm 

Selbsteinschlag!  
Handsäge und Handschuhe nicht vergessen! 

Bewirtung durch die 

Freiwillige Feuerwehr Schopp 

mit Packservice! 

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen
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In vielfältigen Ausstellungen hat er seine Werke bereits der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Vor allem im Umkreis seines Lebens-
mittelpunktes, aber auch darüber hinaus in Kaiserslautern, Bad 
Bergzabern und Homburg waren seine Werke schon zu bewundern.
Wichtig ist dem Künstler - getreu dem Motto seiner Ausstellung - 
durch die Harmonie der Farben auch einen Einklang der Menschen 
mit der Natur darzustellen. Das Motto des Künstlers lautet: „Wenn es 
mir gelingt, den Menschen ein kleines Wohlgefühl und Freude zu 
entlocken, dann habe ich schon etwas Gutes getan.“
Die Ausstellung dauert bis zum 15. März 2022 fort und kann, sobald 
die Corona-Lage es wieder zulässt, nach vorheriger Anfrage besich-
tigt werden.

Fundsachen / zu verschenken

Zu verschenken
Agaven (Zimmerpflanze), verschiedene Größen (Höhe inkl. Topf: zwi-
schen 20-90 cm). Zustellung ggf. möglich. Bei Interesse bitte melden 
unter Tel.: 063074379709
Haben auch Sie etwas zu verschenken?
Dann können Sie als Privathaushalt über die Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Amtsblatt, kostenlos eine Anzeige 
über gebrauchte, gut erhaltene Gegenstände die für den Sperr-
müll zu schade sind, aufgeben.
Der Gegenstand kann mit einer kurzen Beschreibung und der 
Telefonnummer des Schenkenden in dieser Rubrik veröffentlicht 
werden.
Anzeigen-Annahme beim Amtsblatt unter:
Telefon: 06371/83119 oder per Email: amtsblatt@landstuhl.de

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Freiwillige Erhebung

Haushalte für Befragung zur Zeitverwendung 2022 gesucht
Im nächsten Jahr findet wieder die Zeitverwendungserhebung (ZVE) 
statt. Hierfür sucht das Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz noch 
Haushalte, die auf freiwilliger Basis Auskunft darüber geben, welchen 
Aktivitäten sie an drei festgelegten Tagen einer Woche im Jahr nach-
gegangen sind.
Die Erhebung soll unter anderem folgende Fragen beantworten: Wie 
viel Zeit bleibt den Menschen in Deutschland neben Arbeit, Schule 
oder Haushalt für Freundschaften und Familie? Wie viel Zeit verbrin-
gen Jung und Alt täglich mit Smartphone, Fernsehen und anderen 
Medien?
Das Statistische Landesamt benötigt Unterstützung von rund 520 
Haushalten, um aussagekräftige und zuverlässige amtliche Daten 
über die Zeitverwendung der Bevölkerung bereitstellen zu können. 
Insbesondere Haushalte von Selbstständigen, Alleinerziehenden, 
Arbeitern sowie Nichterwerbstätigen (ohne Rentner/Pensionäre) 
werden noch gesucht. Als Dankeschön erhalten teilnehmende Haus-
halte eine Geldprämie von mindestens 35 Euro.
Eine App (Android/iOS) erleichtert die Teilnahme von unterwegs; 
der Tagesablauf kann hierüber ganz bequem dokumentiert werden. 
Alternativ ist auch eine Teilnahme in Papierform möglich.
Anmeldungen für die Teilnahme an der ZVE 2022 sind ab sofort mög-
lich unter zve2022.de/teilnahme, per E-Mail unter haushaltserhebun-
gen@statistik.rlp.de sowie telefonisch (auch für Rückfragen) unter 
02603 71-2222 (Montag bis Donnerstag 8:00 bis 16:30 Uhr, Freitag 
8:00 bis 14:00 Uhr).

Amtsgericht Landstuhl
Ausstellung des Künstlers Hans Roßberger: 

„Harmonie in Farbe“

 (Direktor des Amtsgerichts Jan 
Hornberger und den Künstler Hans 
Roßberger, Foto: Amtsgericht Land-
stuhl)
Im November wurde in den Räu-
men des Amtsgerichts Landstuhl, 
Kaiserstr. 55, die Ausstellung des 
Künstlers Hans Roßberger mit 
dem Titel „Harmonie in Farbe“ 
eröffnet. Gezeigt wird ein Quer-
schnitt der vielfältigen Werke des 
Künstlers in Öl-, Aquarell-, Acryl-, 
Misch- und Spachteltechnik. Die 
Stilrichtungen reichen von Por-
trait, Stillleben über Landschaften 
bis zu Tierbildern. Auch abstrakte 
Werke sind zu sehen.

(v.l.n.r.: Direktor des Amtsgerichts Jan Hornberger, den Künstler Hans 
Roßberger und den Geschäftsleiter des Amtsgerichts Karl-Heinz Potde-
vin, Foto: Amtsgericht Landstuhl)  
Der 1946 geborene Künstler Hans Roßberger lebt und malt in Hüt-
schenhausen. Als Autodidakt hat sich der Künstler vor 40 Jahren die 
Techniken der Kunstmalerei selbst erarbeitet. Der gelernte Maschi-
nenschlosser hat ohne fremde Hilfe und auch ohne fremde Einflüsse 
die Techniken seiner Malerei Schritt für Schritt weiterentwickelt.

IN IHRER REGION
WOHNEN

www.garant-immo.deTel. 0631/89 29 75-21

Liebe Eigentü mer! Fü r eine freundliche, aufge-
schlossene Familie suche ich in unserer Region 
ein Haus zum Wohlfü hlen. Ein Garten fü r die 
Kinder sowie eine Einliegerwohnung oder eine 
andere Möglichkeit, Wohnraum fü r Oma & Opa 
zu schaffen, wäre traumhaft - aber kein Muss. 
Renovierungen sind kein Problem. 
Bitte rufen Sie mich an. Herzlichen Dank! 
Ihre Maklerin Kerstin Reuther Tel. 0160/4404174

Verkaufen Sie Ihre
Immobilie schnell,
diskret und zum
besten Preis.

Am Alten Markt 2, Landstuhl
Tel.: 06371-9424242
wenk-immobilien.de

Professionell, persönlich, seriös.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Schmiedel, Rolf bei.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Fissler GmbH bei.
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Bitte sprechen Sie mir auch auf den Anrufbeantworter, damit ich Sie 
zurückrufen kann. Warten Sie bitte mehrere Klingelfreizeichen ab, bis 
der Anrufbeantworter Ihre Nachricht aufzeichnen kann. Zur Zeit ist 
das Pfarrbüro für den Publikumsverkehr geschlossen.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Internet: kirchen-in-kl.de

Stille Adventsfenster in Landstuhl-Atzel
Am 05. Dezember, 18 Uhr, wird ein Fenster bei Familie Sauerwein, 
Eichenstraße 15 geöffnet. Am 3. Adventssonntag, 18 Uhr, findet bei 
Familie Knerr, Sonnenstraße 18 die Öffnung eines stillen Advents-
fensters statt. Die Gottesdienste finden wie gewohnt sonntags um 
9.15 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Oberarnbach und um 10.30 
Uhr in der Pauluskirche Landstuhl-Atzel unter den dann geltenden 
Coronavirus-Schutzmaßnahmen statt. Weitere Informationen und 
Berichte über Veranstaltungen der Kirchengemeinde sind auf der 
Homepage www.pauluskirche-atzel.de veröffentlicht. Infos zu Veran-
staltungen des Jugendhauses SPOTS, Pauluskirche, können auf der 
Homepage www.jugendhaus-spots.de abgerufen werden. Pfarrerin 
Carola Hofmann ist unter Tel. 06371/18353 zu erreichen. bor.

Prot. Pfarramt Mittelbrunn
Sonntag 09.11.2021
09:30 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent in Obernheim (Gemeindehaus)
10:30 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent in Mittelbrunn (Kirche)
Für alle Gottesdienste gelten die entsprechenden Corona-Bestim-
mungen (Impfausweis oder Nachweis, dass sie getestet oder gene-
sen sind wird benötigt, Adresse und Name müssen hinterlassen 
werden, medizinischer Mundschutz muss beim rein und raus gehen 
getragen werden).
Pfarrerehepaar Nolte
Kirchenstraße 12 a, 66851 Mittelbrunn, 06371/17246

Prot. Kirchengemeinden 
Landstuhl-Stadt und Kindsbach

Donnerstag, 2. Dezember, Kindsbach: Präparanden- und Konfir-
mandenstunde (Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen per Mail.)
19.00 Uhr: Sitzung des Presbyteriums Landstuhl (Schwerpunkte 
der Tagesordnung: Jahresrechnung 2019, Haushaltsplan 2021/22, 
kirchliche Corona-Regeln, Mietwohnungen, Delegierte Kita-Beirat, 
Außenanlage Kirche)
Sonntag, 5. Dezember, 9.30 Uhr: Gottesdienst in der Stadtkirche 
Landstuhl (mit Kirchenchor) 10.30 Uhr: Gottesdienst in der Prot. Kir-
che Kindsbach
Montag, 6. Dezember, 14.30 Uhr: Gemeindenachmittag (2G-Regel)
Dienstag, 7. Dezember, Landstuhl: Präparanden- und Konfirman-
denstunde (Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen per Mail.)
Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der geltenden Corona- 
und Hygieneregelungen statt (Gottesdienste, Konfirmandenarbeit, 
Presbyterium: 3G-Regel; andere Veranstaltungen: 2G-Regel).
Änderungen aufgrund veränderter Corona-Verordnungen vorbehal-
ten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prot-kirche-land-
stuhl.de

Prot. Pfarramt Bruchmühlbach /  
Prot. Kirchengemeinde Hauptstuhl

Liebe Gemeinde,
am 5. Dezember ist Gottesdienst zum 2. Advent in Vogelbach um 
9.30 Uhr mit Pfr. Risser.
Am 12. Dezember ist Gottesdienst zum 3. Advent in Hauptstuhl 
um 9.30 Uhr mit Pfr. Risser.
Beachten sie beim Gottesdienstbesuch auf die jeweils gültigen 
Regeln und Bedingungen in der Zeit der Corona- Pandemie wie 
Abstand halten, Maskenpflicht, geimpft, getestet oder genesen sein- 
im Zweifel im Pfarramt anrufen (siehe unten).
Die Konfirmanden treffen sich am 7. Dezember von 16.30 Uhr bis 
18.00 Uhr in Bruchmühlbach.
Die Präparanden treffen sich am 14. Dezember von 16.30 Uhr bis 
18.00 Uhr in Bruchmühlbach.
Die Treffen des Vogelbacher Frauenbundes und des Hauptstuhler 
Frauenkreises fallen aufgrund der Pandemielage bis auf weiteres aus.
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach, Tel.: 06372/ 6761
mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de

Die Gottesdienste finden wie gewohnt sonntags um 9.15 Uhr in 
der Martin-Luther-Kirche Oberarnbach und um 10.30 Uhr in der Pau-
luskirche Landstuhl-Atzel unter den dann geltenden Coronavirus-
Schutzmaßnahmen statt.
Weitere Informationen und Berichte über Veranstaltungen der Kir-
chengemeinde sind auf der Homepage www.pauluskirche-atzel.
de veröffentlicht. Infos zu Veranstaltungen des Jugendhauses 
SPOTS, Pauluskirche, können auf der Homepage www.jugendhaus-
spots.de abgerufen werden. Pfarrerin Carola Hofmann ist unter Tel. 
06371/18353 zu erreichen. bor.

Prot. Kirchengemeinde  
Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienste zum 2. Advent
Wochenspruch: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 
Erlösung naht.“ (Lukas 21,28)
Sonntag, 5. Dezember 2021: (LUCA-APP zum Einchecken vorhanden)
9.30 Uhr Schopp (mit 3G)
10.30 Uhr Krickenbach (mit 3G)

63. Aktion „Brot für die Welt“
Wir sammeln Ihre Spenden bis Ende Januar 2022. Nähere Informati-
onen zu „Brot für die Welt“ finden Sie unter: www.brot-fuer-die-welt.
de.
Gottesdienste nach 3G (Geimpft. Getestet. Genesen)
Seit dem 24. November 2021 gilt in Rheinland-Pfalz für unsere Got-
tesdienste, was für andere öffentliche Veranstaltungen bereits Regel 
ist: 3G. Wir müssen uns von allen Besucher*innen einen Immuni-
tätsnachweis (Impfung oder Genesung) oder einen Test vorweisen 
lassen. Für Kinder unter 12 Jahren entfällt die 3G-Regel, auch die Test-
pflicht. Jugendliche bis 17 Jahren können sich vor Ort selbst testen. 
Alle ab 18 Jahren müssen einen zertifizierten und tagesaktuellen Test 
mitbringen.
Während des gesamten Gottesdienstes muss ein Mund-Nasenschutz 
für Teilnehmende ab 6 Jahren getragen werden - auch am festen Sitz-
platz.
Sitzung des erweiterten Presbyteriums
Donnerstag, 2. Dezember 2021 um 19.30 Uhr in Schopp
Bürozeiten im Pfarramt (Frau Müller)
Mittwochs und freitags von 9-12 Uhr ist Frau Müller telefonisch zu 
erreichen.
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Hygieneregeln. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden 
Sie sich gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-
9548707 (Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-
klein.info.

Gemeindeschwester Plus
Gemeindeschwester plus – Andrea Rihlmann
Büro: Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl
Tel.Nr.: 0631-7105 333
e-mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de
Gesprächstermine nach vorheriger Vereinbarung

Sprechstunde mit Angelika Glöckner
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

Testmöglichkeit für 
Gottesdienstbesucher

Laut Beschluss der Landesregierung gilt zum Besuch des Gottesdiens-
tes die 3-G-Regel. Den Gottesdienst in der Pauluskirche Landstuhl-
Atzel dürfen demnach Genesene, Geimpfte und Getestete besuchen. 
Personen die nicht genesen oder geimpft sind brauchen zum Besuch 
des Gottesdienstes einen aktuellenTestnachweis, der an allen öffent-
lichen Teststationen kostenlos erhältlich ist. Ab Sonntag, 05. Dezem-
ber, bietet die protestantische Kirchengemeinde im Nebenraum der 
Kirche um 10 Uhr eine Testmöglichkeit für Gottesdienstbesucher an. 
Der Gottesdienst beginnt wie üblich um 10.30 Uhr.

Ev. Freikirche – Calvary Chapel
Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt. Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Sonstige Mitteilungen

Fahrplanbuch RNN/VRN 2022  
wird gedruckt

Das Netzwerk bergstraße.mobil und PRO BAHN Starkenburg e.V. 
geben ein Fahrplanbuch für das Gebiet des Rhein-Nahe-Nahver-
kehrsverbundes (RNN) und des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar 
(VRN), einschl. VG Landstuhl und Landkreis Kaiserslautern heraus 
(wir haben berichtet). Nachdem mittlerweile über 200 Exemplare 
vorbestellt wurden, steht heute fest, dass das Fahrplanbuch gedruckt 
und vsl. weniger als 15 EUR kosten wird. Erfreulich entwickelte sich 
ebenfalls das Crowdfunding (www.startnext.com/fahrplanbuch-rnn-
vrn-2022) für eine sozialverträgliche Preisgestaltung: Hierüber wur-
den bislang schon 400 EUR eingenommen. Wer mehr als 30 EUR 
investiert, wird im Fahrplanbuch namentlich als besonderer Unter-
stützer des nicht kommerziellen Projektes gewürdigt. Bis 06.12.2021 
kann man sich das Fahrplanbuch unter www.t1p.de/fahrplanbuch 
oder 01577 9217391 (Ansprechpartner: Peter Castellanos; tägl. ab 
14 Uhr erreichbar) vorbestellen. Vsl. im Februar 2022 wird es an alle 
angemeldeten Interessenten ausgeliefert. Außerdem wird es im Bür-
gerbüro der Stadt Viernheim erhältlich sein. Weitere Vertriebsstellen 
(entweder mit eigenem Vorrat oder als Bestellformular-Verteilstelle) 
werden gesucht.

Steinalben - Moosalbtaler Blasmusik e.V.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir uns entschieden, 
die Probenarbeit unserer Jugend, d.h., von Schülerorchester, Musik-
mäusen, Musikbande, Moosikids und Schülerorchester bis zum Jah-
resende ruhen zu lassen.
Sehr schade ist es, dass wir auch den Adventsmarkt am 4. Dezem-
ber und das Konzert der Jugend im Advent am 18. Dezember 
absagen müssen. Einzelunterricht und Musikgarten sollen momen-
tan noch weiter stattfinden. Wir bitten jedoch, die Auflagen der 
neusten Corona-Verordnung zu beachten. Ins Musikzentrum dürfen 
hiernach nur noch Geimpfte/Genesene sowie Diejenigen, die einen 
aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Danke gerade 
auch an die Eltern für das Verständnis zu dieser Entscheidung. Wir 
hoffen sehr, dass wir die gemeinsamen Veranstaltungen im nächsten 
Jahr nachholen können.

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bürge-
rinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. Die 
persönlichen Gespräche können unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln im Wahlkreisbüro, Ludwigstr. 2, in Landstuhl stattfin-
den. Bevorzugt kann die Sprechstunde telefonisch oder auch vor 
Ort, wenn möglich im Freien, erfolgen. Termine können gerne vorab 
unter der Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-
schaeffner.de, vereinbart werden.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 

Weihnachtsbäume und 
Zweige

  Verkauf:  
  Mo. - Fr. 14:00 - 18:00 Uhr
  Sa. 10:00 - 18:00 Uhr

Kurz
Moorstraße 99 · 66879 Steinwenden

0175-8 49 80 89

Sammler kauft Young- und Oldtimer
Mercedes, BMW, Audi, Opel, VW, Porsche u.v.m.

Auch defekte Fahrzeuge, Selbstabholer, Barzahler.
Tel. 0151 / 21 29 87 93 od. 0176 / 11 00 00 03

Donnersbergstraße 87 • 67657 Kaiserslautern
Carré am Hauptfriedhof gegenüber der Friedhofskapelle

0631 - 340 32 88 • 0175 - 273 69 33

info@bestatter-kaiserslautern.de
www.bestatter-kaiserslautern.de

24 Stunden  
für Sie erreichbar ! 

Es kommt doch auf die Größe an!
Für jeden Abfall den passenden Container.

06303 804-0
info@jakob-becker.de 

jakob-becker.de
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Fundgrube
Gesucht und gefunden …

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Lehmann Uhren bei.

Wagyu Beef und Wagyu Burger 
100 % Fullblood Tajima Wagyu aus eigener Aufzucht 

Unser Hof mit Verkauf an der B41 zwischen 
Wolfersweiler und Nohfelden ist samstags von 14 Uhr 
bis 16 Uhr geöffnet 
 
Anfragen und Vorbestellungen unter Tel.: 0160 93084302 
oder per Mail an  info@buchwald-wagyu.de. 
Internet: www.buchwald-wagyu.de 
 
Petra Rodens, St. Wendeler Straße (Hof), 66625 Nohfelden  

 

Mit der Konzessionsvergabe der Elektrizitätsverteilernetze Krickenbach und
Stelzenberg an die Pfalzwerke Netz AG ändert sich der Strom-Netzbetreiber.
Ab dem 01.01.2022 ist die Pfalzwerke Netz AG der zuständige Netzbetreiber in
diesen Ortsnetzen.

Bei einer Störung im Strom- und Straßenbeleuchtungsnetz wenden Sie sich
bitte an:

Pfalzwerke Netz AG 
Hotline Stromausfall
Tel.: 0800 797 7777

PFALZWERKE NETZ AG
IHR NEUER NETZBETREIBER INFORMIERT

Haben Sie Fragen? 
Wählen Sie die 0621 57057 2090 oder besuchen Sie unsere Webseite unter
www.pfalzwerke-netz.de.

Wir sind für Sie da!

Krickenbach und Stelzenberg:
Änderung des Strom-Netzbetreibers ab 01.01.2022

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online
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Auf die hohe Kante 
legen ist einfach.

ps-sparen.de

Sparen, gewinnen, Gutes tun – 
Ein Los für alles!

Wenn Sie Monat für Monat 4,- Euro pro
PS-Los zurücklegen und zusätzlich tolle 
Chancen auf attraktive Gewinne im  
Gesamtwert von ca. 900.000 Euro haben.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur 
Spielsucht, Prävention und Behandlung erhalten Sie unter www.bzga.de und bei jeder 
Sparkasse. Gewinnchance: Mindestgewinn 1:10 · Hauptgewinn 1:1,9 Mio.

 – die Lotterie der Sparkasse.

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt
alle haus- und gartennahen Arbeiten (auch in Risikolagen)

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Tel.: 0176 85261505

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten, Zaunbau, 

Rasenverlegen u. v. m., preiswert, inkl. Entsorgung

Telefon: 0176 638 501 56

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF04.12.2021 bis zum 18.12.2021

FRISCH GESCHLAGENE 
NORDMANNTANNEN 

AUS EIGENEM ANBAU 
OHNE PESTIZIDE

immer Samstags vom
04.12.2021 bis zum 18.12.2021

9:00 - 15:00 Uhr

Gartenarbeiten aller Art
• Baumfällung (speziell Risikolage)             • Rollrasen anlegen und säen
• Baumstammfräsen/-Entwurzelung  • Steingarten u. Pflastersteine anlegen
• Heckenschnitt und Sträucher             • Mäharbeiten/Vertikutieren
• Obstbäume schneiden             • Inkl. Abtransport 

preiswert und professionell  & 06303-87617 oder 0176-64617164 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Dienstleistungen aller Art
Deutsches Forst-Service-Zertifikat (Mulcharbeiten mit eigener Maschine)

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi
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Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

Ständig große Auswahl an gebrauchten
Marken-Waschmaschinen und -Trocknern
– mit Garantie – ab 150,-€

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen
DO                  - FR

Ristorante Bell ’Aria
Auf dem Steig 1 • direkt am Tennisplatz • 67705 Trippstadt • Tel. 06306-992370

2. Advents-Wochenspezialitäten

Mangold-Cremesuppe mit Tortellini und Salsiccia

Tagliatelle mit Straußgeschnetzeltem und Pfifferlingen

Hähnchenrollbraten in grüner Pfeffersauce

Kalbsleber nach Berliner Art

Tintenfisch mit Erbsen auf Bavette-Nudeln

So., 12.12.21: Brunch-Buffet

Sven Schuff 
Bankfachwirt (IHK)

Tel. 0631-205-78360 
Unionstraße 1 

67657 Kaiserslautern 
www.cs-finanz-brokerservice.de

Finanzierungsexperte  
für Immobilienbesitzer:
• Baufinanzierungen mit Nebenkosten 
• Umschuldung mit negativer Schufa 
• Abwendung der Zwangsversteigerung

Wir geben unseren Kunden dieses Jahr etwas zurück.  
Der Pfalzwerke-Weihnachtsbaumexpress besucht euch in eurer Region  
und bringt euch in Weihnachtsstimmung. Holt euch einen kostenlosen 
Weihnachtsbaum ab und wir pflanzen einen neuen Baum im Pfälzerwald!

Anmeldung, Termine und Teilnahmebedingungen unter:  
pfalzwerke.de/weihnachtsbaumexpress

Ihr habt das  
Zuhause. Wir euren  
Weihnachtsbaum.  

Ihr habt das  
Zuhause. Wir euren  
Weihnachtsbaum. 

Dellwing • Mobil: 01 78 / 29 89 073
Ihr Profi z.B. für Bestrahlungsfahrten, Berufsgenossenschaftsfahrten usw.

CITY
TAXI Landstuhl

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Fa. Hajdarmataj | Tel.: 0176 62410827 | 0631 6257931

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma NORMA
Lebensmittelfilialbetrieb bei.

Forstwirtschaftlicher Betrieb – Walter Thiel
Ihr Partner seit 30 Jahren

Ausführung sämtlicher
Baumfäll- und Forstarbeiten, Fräsarbeiten,
Sturmschäden, Grünpflege 
inkl. Entsorgung zu Tiefstpreisen!
Am Tränkwald 9   67688 Rodenbach
Tel.: 06374 / 70630 • Handy: 0176 / 70 90 28 04 oder 0171 / 77 57 963
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kompetent • innovativ • zukunftsorientiert
www.pfalzwerke-netz.de

IN JEDER 
LAGE 
SICHER 
VERSORGT.

KRICKENBACH
STELZENBERGUND

Vertrauen entscheidet.
Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen:

Ihr Kontakt zu uns:

Uwe Wolf
uwe.wolf@pfalzwerke-netz.de
netzvertrieb@pfalzwerke-netz.de


